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Übersendung von Gerichtsentscheidungen an die Geschäftsstelle
Die Auskunfts- und Beratungstätigkeit der Geschäftsstelle hängt in einem hohen
Maße davon ab, wie gut der Informationsfluss zwischen Mitgliedskörperschaften
und der Geschäftsstelle ist. Wir bitten deshalb unsere Mitglieder dringend, uns
gerichtliche Entscheidungen umgehend zu überlassen und uns über anhängige
Verfahren bei den Verwaltungsgerichten oder bei den obersten Bundesgerichten
zu informieren, damit andere Mitglieder schnell und zeitnah von diesen Erfahrun-
gen profitieren können.
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und Gemeinden nicht nur im Frei-
staat seit langem die Aufgabe des
Bundes erledigen und nimmt den
aktuellen Paradigmenwechsel zum
Anlass, die derzeitigen Anstrengun-
gen der Kommunen vorzustellen.
Abschließend wirbt er für die Option
einer Konzessionsneuvergabe, wie
bei den örtlichen Strom- und Gas-
netzen. Damit könnten die Gemein-
den und Städte etwas mehr Einfluss
auf die Breitbandverfügbarkeit vor
Ort erlangen. Fraglich ist nur, ob sein
guter Vorschlag in der Politik gehört
werden wird.

Wahlrecht

100 Jahre Frauenwahl-
recht 
Im letzten Jahr wurde in Bayern aus-
giebig gefeiert. 100 Jahre Freistaat
und 200 Jahre Verfassung. Das ist
schön und recht. Was dabei aber zu
kurz kam, ist, dass seit 100 Jahren
auch Frauen das Wahlrecht besit-
zen. 
Darauf weist zutreffend Cornelia
Hesse, Leiterin des Arbeitskreises
„Frauen führen Kommunen“ des
Bayerischen Gemeindetags in ihrem
Beitrag auf den Seiten 7 bis 9 hin.

Muss man sein tägliches Leben vom
Handy bestimmen lassen? Muss
man Spiele am Computer spielen
oder ist es nicht schöner, wieder mal
ein gutes altes Brettspiel im Kreise
von Freunden oder Bekannten zu
spielen? Die Entscheidung bleibt
 jedem Einzelnen überlassen.

Digitalisierung

Wie weiter beim Breit-
bandausbau? 
Das gerade angesprochene Thema
der Digitalisierung umfasst – natür-
lich – auch den seit vielen Jahren
laufenden – stockenden – Ausbau
der Breitbandinfrastruktur in Deutsch-
 land. Nachdem der Bund hier seit
langem kläglich versagt und seine
Verantwortung für die technische
Infrastruktur als Grundversorgungs-
leistung für die Bürgerinnen und
Bürger bei den Kommunen ablädt,
lohnt es sich, eine aktuelle Zustands-
 beschreibung vorzunehmen. 
Dies macht Stefan Graf, zuständiger
Referent des Bayerischen Gemeinde-
 tags auf den Seiten 4 bis 6. Er stellt
nochmal die verfassungsrechtliche
Grundlage für die Verpflichtung des
Bundes dar, zeigt auf, dass die Städte

Bayerischer Gemeindetag

Neues Jahr – neue
 Herausforderungen 
Allen Leserinnen und Lesern ein
 gesundes und erfolgreiches Jahr
2019! Die Redaktion der Verbands-
zeitschrift wünscht gutes Gelingen,
Freude an der Arbeit und viele
 schöne Momente im angelaufenen
Jahr.
Was wird es bringen – das Jahr
2019? Positives und Negatives. Er-
freuliches und Trauriges. Spannen-
des und Ödes. Soviel steht fest. Denn
es wird sein wie immer: Licht und
Schatten halten sich im Allgemeinen
die Waage und jeder Mensch emp-
findet Veränderungen oder  Ereig -
nisse anders. Es kommt immer auf
den persönlichen Standpunkt an.
Das trifft auch auf das mit dem Titel-
foto bezeichnete Thema zu: die Digi-
talisierung. Sie ist in aller Munde,
wird von Politikern geradezu infla-
tionär verwendet – und doch weiß
keiner so recht, was damit gemeint
ist. 
Das Geschäftsführende Präsidial-
mitglied des Bayerischen Gemein-
detags, Dr. Franz Dirnberger, spricht
das Thema gezielt an, um auf ein
Kuriosum hinzuweisen: unter Digi-
talisierung verstehen viele sehr viel
Unterschiedliches. Ist es das Leben
mit dem Computer? Ist es der lau-
fende Breitbandausbau? Ist es die
heraufziehende künstliche Intelli-
genz? Ist es das Leben mit Smart-
phone und Tablet-PC? Keiner weiß
es so genau. Vermutlich ist es alles,
was gerade angesprochen wurde. 
Das tägliche Leben ist mehr und
mehr von digitaler Technik geprägt
– und deshalb stellte sich in der Tat
(wie beim Titelfoto) die Frage: haben
wir die Digitalisierung im Griff? Oder
die Digitalisierung uns? Die Antwort
wird nicht leicht zu geben sein.
 Einerseits treibt die Politik, nament-
lich Bundesregierung und Bayeri-
sche Staatsregierung in allen Berei-
chen die Digitalisierung voran; an-
dererseits muss jeder für sich selbst
entscheiden, inwieweit er sich digi-
taler Hilfs- und Arbeitsmittel be-
dient. 

Wichtiges
in Kürze 1
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Am Mittwoch, 14.11.2018, tagte das Präsidium des Bayerischen Gemeindetags im
 Brückenhaus-Saal der Sparkasse in Neu-Ulm. Auf der Tagesordnung stand u.a. der
Haushaltsplan für das Jahr 2019.
Direkt im Anschluss fand eine gemeinsame Sitzung der Präsidien des Gemeindetags
Baden-Württemberg und des Bayerischen Gemeindetags statt. Der Oberbürgermeister
von Neu-Ulm Gerold Noerenberg, kooptiertes Mitglied im Präsidium des Bayerischen
Gemeindetags, begrüßte die Teilnehmer. In der Sitzung wurden u.a. die Themen
 Flächensparen und Wohnungsbau behandelt. © BayGT
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Sie zeigt auf, wie schwierig es war,
überhaupt das Frauenwahlrecht
durch zusetzen. Darin spiegelte sich
– natürlich – auch das frühere Rol-
lenverständnis von Mann und Frau
wieder. Frauen wurden lange Zeit
als nicht – vollwertige Mitglieder der
Gesellschaft angesehen; daher ge-
stand man ihnen lange Zeit kein
Recht zu, über Wahlen auf politische
Entscheidungen Einfluss zu nehmen.
Und bis heute hat das Frauenwahl-
recht nichts daran geändert, dass in
den meisten Parlamenten nicht
ebenso viele Frauen wie Männer
 sitzen. Nach wie vor setzen sich bei
den Aufstellungsversammlungen der
Parteien und Wählergruppen in der
Regel die Männer durch. 
Cornelia Hesse macht Vorschläge,
wie man das ändern könnte. 
Die nordeuropäischen Länder haben
übrigens einen deutlichen höheren
Frauenanteil in den Parlamenten
als sonst wo. Da würde es sich loh-
nen, mal genauer die Gründe zu
eruieren …

Umweltschutz

Lebendige Bäche
in Bayern 
Auf Seite 10 finden Sie einen  wich -
tigen Hinweis auf eine neue Praxis-
broschüre „Lebendige Bäche in
 Bayern“. Der Bayerische Gemeinde-
tag und der Landesbund für Vogel-
schutz in Bayern haben jüngst eine
neue Praxisbroschüre für den Schutz
von kleineren Fließgewässern im
Freistaat vorgestellt.
Längst ist ja bekannt, dass die mas-
siven Eingriffe in die Bäche im Rah-
men von Flurbereinigungen in den
60er und 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts keine ökologisch sinn-
vollen Maßnahmen waren. Längst
ist man wieder dazu übergegangen,
ehemals begradigte Bäche zu rena-
turieren und Gewässerrandstreifen
zu erhalten. 
Was Bayerns Gemeinden und Städ-
ten in diesem Bereich leisten kön-
nen, illustriert die neue Broschüre
vortrefflich. Es lohnt sich allemal, sie
anzufordern und sie durchzuarbei-
ten. 

Humoristisches

Gedanken eines
 bayerischen Gemeinde -
kämmerers 
Der Jahreswechsel ist ein guter An-
lass, das neue Jahr vergnüglich zu
beginnen. Die Gemeinde Pähl im
Landkreis Weilheim-Schongau kann
sich glücklich schätzen, einen gro -
ßen Philosophen und begnadeten
Sprachkünstler als Kämmerer zu
 haben. 
Seit vielen Jahren lockert er den
 bisweilen doch recht trockenen Ver-
waltungsalltag mit philosophisch
– hintergründigen und ironischen –
treffenden Gedanken und Zitaten
auf. Zum Beginn des neuen Jahres
lässt er alle Mitglieder des Bayeri-
schen Gemeindetags an seinen hu-
moristisch-philosophischen Gedan-
ken teilhaben. Auf Seite 11 finden
Sie sie. Unbedingt lesen

Bayerischer Gemeindetag

Haushaltssatzung des
Verbands 
Auf Seite 30 finden Sie die aktuelle
Haushaltssatzung des Bayerischen
Gemeindetags für das Haushalts-
jahr 2019. Sie ist Grundlage für die
Erhebung des jeweiligen Mitglieds-
beitrags.

Energieversorgung

Gemeindetag zum
 Energiegipfel 
Am 13. Dezember 2018 fand in Mün-
chen ein Energiegipfel der Bayerischen
Staatsregierung statt. Auch der
Bayerische Gemeindetag war  ein -
geladen. Präsident Dr. Uwe Brandl
konnte die vielfältigen Vorstellun-
gen der bayerischen kreisangehöri-
gen Städte, Märkte und Gemeinden
bei dieser Veranstaltung einbringen.
Auf den Seiten 31 und 32 haben wir
die Thesen des Bayerischen Gemein-
detags für Sie abgedruckt. Ausge-
hend davon, dass eine dezentrale
Energieversorgung und der damit
verbundenen Chancen für die Wert-
schätzung vor Ort grundsätzlich be-
grüßt werden, muss insbesondere
die kommunale Klimaschutzpolitik
stärker als bisher vom Freistaat ge-
fördert werden. Nachdem der Frei-
staat beabsichtigt, dem Klimaschutz
sogar Verfassungsrang einzuräumen,
sollte er mit gutem Beispiel vorange-
hen und die Kommunen stärker als
bislang finanziell fördern, um auf
örtlicher Ebene zum Klimaschutz
beitragen zu können. Auch die wei-
teren Thesen funktionieren nur mit
einem finanziellen, strategischen
und politischen Miteinander von
Wirtschaft, Politik und Kommunen.
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Was bringt 2019?

Der Jahreswechsel liefert immer einen
guten Grund vorauszuschauen und
zu überlegen, was das neue Jahr

bringen könnte. Politisch gesehen werden
die nächsten 365 Tage wohl eher gemäßigt
ablaufen, es sei denn, es geschieht etwas
Unvorhersehbares. Die Landtagswahl ist
gerade erst überstanden, die nächste Bun-
destagswahl wird – voraussichtlich – erst im
Herbst 2021 über die Bühne gehen. Und
auch die Kommunalwahl im März 2020 ist
ja noch weit, weit weg …

Was aber nicht heißt, dass die Gemeinden
vor einem ruhigen Jahr stehen (unabhän-
gig davon, dass der Kommunalwahlkampf
selbstverständlich spätestens nach der Som-
 merpause mit aller Kraft beginnen wird).
Denn ein Berg von Herausforderungen wird
uns ständig begleiten.

Da ist in erster Linie der Investitionsstau,
den die Kommunen seit Jahren vor sich
herschieben. Bundesweit müssten in die
kommunale Infrastruktur – von den Straßen
und Brücken bis hin zu Schulen und Ein-
richtungen der Kinderbetreuung – fast 160
Milliarden Euro investiert werden, für Bayern
bedeutet das rund 25 Milliarden Euro. Das
ist auch in Zeiten sprudelnder Steuerein-
nahmen schlicht nicht zu schultern. Im
Übrigen liegt es nicht nur an der ange-
spannten Finanzlage der Gemeinden, son-
dern an viel zu hohen administrativen und
bürokratischen Hürden, dass hier viel zu
wenig vorangeht. Stichworte sind dabei vor
allem unnötige Standards und extreme
 Anforderungen im Vergaberecht, die Inves -
titionen im besten Fall erschweren, aber
nicht selten auch verhindern.

Die Digitalisierung wird auch 2019 ein
 Megathema bleiben. Manchmal hat man in
diesem Zusammenhang den Eindruck, dass
noch niemand wirklich genau weiß, wie
man mit dieser Herausforderung tatsäch-
lich umgehen soll. Alle sprechen von Digita-
lisierung, aber keiner nennt die konkreten
Schritte, die der Bürgermeister oder die Bür-
germeisterin unternehmen soll, um voran-
zukommen. 90 Prozent der Gemeinden
 sehen große Chancen in der Digitalisierung,
aber ebenfalls 90 Prozent haben derzeit

noch keine Strategie. Bestes Beispiel hierfür
ist die Digitalisierung im Schulbereich. Der
Staat stellt einen Fördertopf zur Verfügung,
vergisst aber dabei, den Sachaufwandsträ-
gern inhaltliche Vorgaben zu geben, was
man mit dem Geld eigentlich anstellen soll.
Das trägt nicht gerade zu einem konzeptio-
nell determinierten und einheitlichen Vor-
gehen bei. Unter dem Motto: Wir wissen
zwar nicht, was wir wollen, das muss aber
sofort umgesetzt werden …

Sicherlich wird uns auch die Wohnungsnot
– nicht nur, aber vor allem auch in den
 Ballungsräumen – weiter beschäftigen. Hier
nützt es wenig, den Gemeinden immer nur
„bauen, bauen, bauen“ zuzurufen und gleich-
 zeitig die Flächeninanspruchnahme zu be-
dauern. Es fehlt nicht nur an hinreichenden
Finanzmitteln für den Wohnungsbau, son-
dern auch und tendenziell eher an den
rechtlichen Möglichkeiten, Wohnbauland
überhaupt mobilisieren zu können und
 Investoren dazu zu bewegen, kostengüns ti-
gen Wohnraum zu schaffen.

Viele weitere Themen werden im nächsten
Jahr für die Gemeinden wichtig werden
oder bleiben, zu nennen sind die  Integra -
tion der Flüchtlinge, der Fachkräftemangel,
der Breitbandausbau, die Schaffung gleich-
wertiger Lebens- und Arbeitsverhältnisse in
Stadt und Land und, und, und … Langweilig
wird es also nicht!

Was wird 2019 bringen? Wer weiß das
schon oder wie Cicero das unnachahmlich
formuliert hat: „Es ist erstaunlich, dass ein
Wahrsager einen Wahrsager ohne zu lä -
cheln ansehen kann.“

Dr. Franz Dirnberger
Geschäftsführendes Präsidialmitglied

des Bayerischen Gemeindetags
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Zukunft des
subventionierten 

Breitbandausbaus: 
Die Gemeinden 

bleiben gefordert

Stefan Graf, 
Bayerischer Gemeindetag

Finanzielles Engagement der
bayerischen Kommunen doppelt
so hoch als das des Bundes

Demgegenüber nutzten bereits bis
zum Jahr 2011 1.300 bayerische Ge-
meinden das „Grundversorgungspro-
gramm“ des Freistaats und stemmten
einen kommunalen Finanzierungsan-
teil von damals schon 115 Millionen
Euro. 3.532 Förderverfahren wurden
danach nach der bayer. Breitband-
richt linie durchgeführt bzw. eingelei-
tet. Der kommunale Finanzierungsan-
teil liegt bei ca. 225 Millionen Euro.
Sogar wenn man die einzelnen eigen-
wirtschaftlichen Ausbauprojekte von
bayerischen Kommunen außen vor
lässt, dürfte also unter Berücksichti-
gung des nicht bekannten kommu-
nalen Finanzierungsanteils am Bun-
desprogramm das kommunale Finanz -
engagement doppelt so hoch als das
des Bundes sein.

Versorgungsgrad im ländlichen
 Bereich um über 50 Prozent
 verbessert

Zwar wurden die (vom Bund!) gesetz-
ten Ziele verfehlt: Laut des Koalitions-
vertrags der Bundesregierung sollten
bis 2018 alle deutschen Haushalte 50
Mbit/s im Download haben. In Bayern
sind das derzeit knapp 85 Prozent der
Haushalte (Bundesdurchschnitt: knapp
83 Prozent). Geht man von der Defini-
tion von sogenannten NGA-Netzen
(„Next Generation Access“) aus, soll-
ten es zumindest 30 Mbit/s im Down-
load sein. Dass die bayerischen Kom-
munen, zusammen mit Beratern und

Noch 2006 ging der damalige
bayerische Wirtschaftsminister1

davon aus, „dass die Bereitstel-
lung der Breitbandanschlüsse
in einer marktwirtschaftlichen
Ordnung Aufgabe der privaten
Anbieter“ sei. Die damalige Ein-
schätzung, dass es „kein Markt-
versagen“ gebe, wurde seither zur
Gänze revidiert. Bei keiner anderen
Infrastrukturaufgabe klaffen jedoch
rechtliche Aufgabenzuweisung und
Erfüllungsrealität so weit auseinander
wie beim Breitbandausbau. Gemäß
Art. 87 Abs. 1 des Grundgesetzes „ge-
währleistet der Bund im Bereich des
Postwesens und der  Telekommuni -
kation flächendeckend angemessene
und ausreichende Dienstleistungen“.
Tatsache ist, dass der Bund erst Ende
2015 eine Förderrichtlinie mit einem
Regelfördersatz von 50 Prozent auf-
gelegt hat. Derzeit2 liegen für Bayern
neun endgültige Förderbescheide vor.
Insgesamt sind für 102 Ausbauprojek-
te 180 Millionen Euro Fördermittel zu-
gesagt.

TK-Unternehmen, dennoch her-
vorragende Arbeit geleistet ha-
ben, zeigt sich am Zuwachs seit
2013: Um über 50 Prozent auf
über 81 Prozent der Haushalte
ist der Versorgungsgrad im länd-
 lichen Bereich seither angestie-
gen. In ganz Bayern liegt er bei

knapp 92 Prozent der Haushalte. Be -
rücksichtigt man nun, dass viele Pro-
jekte zwar beauftragt, aber aufgrund
der Engpässe in der Bauausführung
noch nicht umgesetzt sind, ist in den
nächsten zwei Jahren nochmals ein
großer Zuwachs zu erwarten.

Paradigmenwechsel:
Vom NGA-Netz zum Gigabit-Netz

Zwischenzeitlich hat sich hinsichtlich
des Ausbauziels ein Paradigmenwech-
 sel vollzogen. Bis zur Einführung des
Höfebonus im Jahr 2017 zielten die
Erschließungsbandbreiten zumeist auf
den Ausbau der Glasfaser bis zu den
Kabelverzweigern. Danach wurden die
Hausanschlüsse weiterhin mit vorhan-
 denen Kupferleitungen angefahren.
Hintergrund war das Ziel der mög-
lichst flächendeckenden VDSL-Ver-
fügbarkeit (= FTTC-Ausbau). 

Neu ist die politische Vorgabe Giga-
bit-Netz. Im Koalitionsvertrag 2018
der Bundesregierung ist – obwohl
man das NGA-Ziel verfehlt hat – nun-
mehr vom „flächendeckenden Aus-
bau mit Gigabit-Netzen bis 2025“ die
Rede und man spricht von der „Digital
Strategie 2025“. Entsprechend zielt
die Novelle des Breitbandförderpro-
gramms des Bundes auf eine Ziel-
bandbreite von grundsätzlich 1 Giga-
bit/s. Fast gleichlautend heißt es im
Koalitionsvertrag 2018 der  Staats -
regierung: „Wir führen Bayern ins
 Gigabit-Zeitalter. Wir streben an, bis

Stefan Graf © BayGT

1 Wirtschaftsminister Erwin Huber beim IHK-Symposium
am 3. Juli 2006.

2 Stand November 2018.



2025 alle Haushalte in Bayern gigabit-
fähig zu machen.“

Gigabit-Initiative der 
Staatsregierung

Weiter ist im bayerischen Koalitions-
vertrag eine „bayernweite Gigabit-
Richtlinie für die weitere Breitband-
förderung“ angekündigt. Wohin die
Reise geht, zeigt die gerade geneh-
migte Pilotförderung von sechs baye -
rischen Gemeinden auf. Entscheidend
ist, dass dort Subventionen auch in
Bereichen möglich werden, wo be-
reits 30 Mbit/s und mehr im  Down -
load verfügbar sind. Der „weiße Fleck“
als Eingriffsschwelle soll durch den
„grauen Fleck“ abgelöst werden. Bei
den Piloten wurde ein solcher „grauer
Fleck“ angenommen, wenn die Ver-
sorgung bei Unternehmensanschlüs-
sen unter 200 Mbit/s symmetrisch
und bei unter 100 Mbit/s im  Down -
load bei Privatanschlüssen liegt. Ziel
sind 1 Gbit/s symmetrisch für das Ge-
werbe und 200 Mbit/s symmetrisch
für private Hausanschlüsse.

Große neue Herausforderungen
für die Kommunen 

So erfreulich für Bayern das geplante
weitere groß angelegte finanzielle
Engagement des Freistaats ist, so bri-

sant ist dies für die bayerischen Städ-
te, Gemeinden und Märkte. Wieder
sollen sie die Förderverfahren durch-
führen und die Ausbauverträge mit
den TK-Unternehmen schließen. Nicht
zu vernachlässigen: Ohne kommuna-
len Eigenanteil geht nichts. Und hier
wird es brisant. Die Wirtschaftlich-
keitslücken – also was die TK-Unter-
nehmen als Subvention fordern – lie-
gen für Glasfaseranschlüsse weit hö -
her als bei bloßer Erschließung des
Kabelverzweigers mit der Glasfaser. 

Die Auswertung der Förderungen
über den Höfebonus haben durch-
schnittliche Wirtschaftlichkeitslücken
für reine FTTB-Projekte von ca. 4.000
Euro pro Anschluss erbracht. Nicht
wenige Ausreißer lagen jedoch zwi-

schen 10.000 und 40.000 Euro Wirt-
schaftlichkeitslücke!

Für die Kommunen bedeutet dies,
dass auch bei Förderquoten von 80
Prozent (bzw. sogar 90 Prozent in be-
stimmten Bereichen des Raums mit
besonderem Handlungsbedarf ) und
auch wenn der Förderhöchstbetrag
hoch ist, der Eigenanteil pro An-
schluss in schwindlige Höhen anstei-
gen kann. Dies kann dadurch drama-
tisch für die einzelne Kommune wer-
den, dass die Zahl der zu subventio-
nierenden Anschlüsse (also die die
TK-Unternehmen nicht eigenwirtschaft-
 lich ausbauen wollen) nicht linear zur
Einwohnerzahl ist, sondern insbeson-
dere von der Zahl der Ortsteile ab-
hängig ist.

Statt Förderhöchstsummen
 Begrenzung des kommunalen
 Eigenanteils? 

Die fairste Lösung für dieses Dilemma
wäre ein neuer systematischer Ansatz
bei den Förderkonditionen: Statt staat-
 liche Förderhöchstsummen zu defi-
nieren, müssten Höchstsummen für
den kommunalen Eigenanteil festge-
legt werden. Diese sollten sich primär
an der Einwohnerzahl und gegebe-
nenfalls an der Finanzsituation der
Gemeinde orientieren.

Des Weiteren ist es nur recht und bil-
lig, dass die Gemeinden aufgrund des
erwarteten hohen finanziellen Engage-
 ments auch die Möglichkeit haben,
selbst Eigentümer der Glasfaserinfra-
struktur zu werden. Sprich, auch das
bayerische Programm sollte zukünf-
tig das Betreibermodell zulassen. 
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NGA-Netze: Anspruch und Wirklichkeit 
Koalitionsvertrag Bundesregierung 2014 und Regierungserklärung: 

alle deutschen Haushalte 50 MBit/s im Download bis 2018 (Stand 2018) 

 

  TÜV Rheinland im Auftrag BMVI; Stand Mitte 2018  

Ländliche Gemeinden:  
80,8 (+ 53,7 seit Ende 2013)       



Freilich wird sich dies häufig auf-
grund der geschaffenen Tatsachen
nicht mehr rechnen und die meisten
Gemeinden scheuen das Risiko, wie
auch den Aufwand. 

Option Konzessionsneuvergabe?

Deshalb wird das Wirtschaftlichkeits-
lückenmodell weiter der Regelfall blei-
 ben. Hier sollte man endlich den Mut
haben, einen Geburtsfehler auszu-
merzen: Nur für sieben Jahre hat die
beauftragende Gemeinde Rechte ge-
genüber dem TK-Unternehmen, falls
etwas schiefläuft. Danach bleibt (un-
ter bestimmten Voraussetzungen) nur

das Recht der Mitbewerber, dass sie
„ihre“ Daten über die geförderte  Infra -
struktur schicken dürfen. Soweit diese
„Open Acess“-Pflicht fortbesteht, be-
steht zwar eine gewisse Kontrolle der
Vorleistungspreise, die Kommune kann
diese jedoch nicht selbständig  fest -
legen.

Und was spätere technische Unzu -
länglichkeiten anbelangt, bestehen
keinerlei Eingriffsrechte der Kommu-
ne. Eine verwunderliche Situation vor
dem Hintergrund, dass die Infrastruk-
tur zum Großteil mit öffentlichen Mit-
teln subventioniert wurde. Weit bes-
ser ist die Lage im Vergleich dazu bei

den örtlichen Strom- und Gasnetzen.
Hier besteht jedenfalls nach 20 Jah-
ren die Möglichkeit der Neuvergabe,
mit der Konsequenz, dass der neue
Betreiber das Recht hat, dem Vorgän-
ger das Netz abzukaufen. 

Es sollte darüber nachgedacht werden,
wenigstens als Option (nicht verpflich-
 tend, da der Vergabeaufwand sonst
beträchtlich wäre) der Gemeinde eine
solche „Konzessionsneuvergabe“ zu
ermöglichen.

weitere Informationen:
Stefan Graf, Direktor

stefan.graf@bay-gemeindetag.de 
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Innovationsstiftung Bayerische Kommune – Fit für die Informationssicherheit
Im Rahmen eines Pilotprojekts der Innovationsstiftung Bayerische Kommune haben sechs Kommunen ein  Informations -
sicherheitskonzept gemäß Arbeitshilfe der Stiftung eingeführt. Fazit: Der Aufwand hat sich gelohnt!

Das Gesetz über die elektronische Verwaltung in Bayern besagt, dass Behörden bis zum 1. Januar 2020 zum Schutz ihrer IT-Systeme
Informationssicherheitskonzepte einführen und betreiben müssen. Gängige Standards wie ISIS12 oder VdS 3473 sind aber für Kom-
munen ohne IT-Fachpersonal oftmals zu aufwändig. Aus diesem Grund hatte die Informationsstiftung Bayerische Kommune eine
 Arbeitshilfe veröffentlicht, die sich gezielt an kleinere und Kleinstkommunen richtet und diesen erlaubt, mit vertretbarem Aufwand
ein solches Konzept einzuführen und im Behördenalltag kontinuierlich zu betreiben.
Die Theorie galt es nun, einem Praxischeck zu unterziehen. Die Verwaltungsgemeinschaft Welden, der Markt Postbauer-Heng, der
Markt Ergolding, die Stadt Abensberg, die Stadt Zeil a.M. sowie die Gemeinde Üchtelhausen wurden dabei von der Innovationsstif-
tung Bayerische Kommune begleitet. Die Arbeitshilfe ist prinzipiell so konzipiert, dass sie weitestgehend selbständig von Mitarbei-
tern der Kommunalverwaltung umgesetzt werden kann. Gerade einem neuen Konzept steht man aber vielleicht erst einmal abwar-
tend gegenüber. Deshalb gaben Mitarbeiter der Innovationsstiftung eine Einstiegshilfe: In einem Auftaktworkshop vermittelten sie
in den sechs Behörden vor Ort die Methodik der Arbeitshilfe, beantworteten grundsätzliche Fragen rund um die Informationssicher-
heit, gaben Tipps und zeigten einen groben Fahrplan auf. An die Auftaktworkshops, die das Ziel „Hilfe zur Selbsthilfe“ verfolgten,
schloss sich eine mehrmonatige Phase der Eigenarbeit. Erfreulich ist, dass sich in dieser Phase gezeigt hat, dass die Arbeitshilfe für 
IT-fachfremdes Verwaltungspersonal sehr gut verständlich ist und selbstständig Fortschritte auf breiter Ebene erzielt werden. Bei
sehr technischen Fragen z.B. zur Hardwareausstattung oder Netzwerkumgebung bietet es sich aber punktuell an, auf professionelles
Know-how von IT-Dienstleistern zurückzugreifen – was aber sowieso regelmäßig in Kommunen geschieht. Bei den  Abschlusswork -
shops wurden schließlich letzte Fragen beantwortet, geklärt, ob Defizite eigenständig erkannt werden und ob notwendige Struktu-
ren in den Verwaltungen etabliert wurden, die ein regelmäßiges Nachhalten der Aufgaben sicherstellen. Festgehalten werden kann:
Die Arbeit der letzten Monate hat sich gelohnt! Der Mehrwert der umgesetzten Maßnahmen und Verbesserungen wurde deutlich
geschätzt. Auch zwei Vertreter des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI) aus Nürnberg überzeugten sich beim
Abschlussworkshop in Postbauer-Heng von dem praxistauglichen Konzept der Innovationsstiftung. Neben IT-Grundschutz, ISIS12
und VdS 3473 informiert das LSI auf seiner Homepage nun auch über die Arbeitshilfe der Innovationsstiftung:

https://www.lsi.bayern.de/kommunen/isms/index.html

Faktoren für den Erfolg
Der Betrieb eines Informationssicherheitskonzepts – auch mit der
 Arbeitshilfe – ist eine wiederkehrende Aufgabe. Daher ist es unerläss-
lich, dass die Behördenleitung ausreichend Kapazitäten bereitstellt:
Konkret bedeutet dies, dass es eines Mitarbeiters bedarf, der sich
 dieses Themas verbindlich annimmt: D.h., Gegebenheiten und Abläu-
fe im Hinblick auf die Informationssicherheit regelmäßig einer Prü-
fung und Bewertung unterwirft sowie offene Aufgaben konsequent
vorantreibt. Ansonsten läuft man Gefahr, dass das Projekt versandet.
Essentiell sind auch ein strukturierter Maßnahmenplan, eine  lücken -
lose Dokumentation sowie Vertreterregelungen. Wer zögert, ob und
wie das alles zu stemmen ist, für den hat Korinna Pöppl, die zwei der
Pilotkommunen begleitet hat, einen Tipp: „Hauptsache, man beginnt
überhaupt. Sobald man mitten drin ist, stellt man fest, dass es gar
nicht so kompliziert ist!“

v. li. nach re: Peter Schmid (Leitung Bauamt, Leitung Hauptamt,
 Pressesprecher Stadt Abensberg), Erster Bürgermeister der Stadt
 Abensberg Dr. Uwe Brandl, Jürgen Bartos (System administrator 
Stadt Abensberg), für die Innovationsstiftung: AKDB-Fachmann für
IT-Services Johannes Maly © Bayer. Innovationsstiftung

https://www.lsi.bayern.de/kommunen/isms/index.html
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Damenwahl – 
100 Jahre

Frauenwahlrecht

Cornelia Hesse,
Bayerischer Gemeindetag

Spanien, Vereinigtem Königreich,  Ita -
lien, Dänemark, Portugal, Lettland
und Slowenien (Quelle: Europäisches
Parlament).

Im Bayerischen Landtag beträgt der
Frauenanteil knapp 27 Prozent. Von
einer Parität bei der Verteilung der
Mandate in den Parlamenten sind wir
noch weit entfernt. Der Frauenanteil
im Bürgermeisteramt liegt bei rund
9 Prozent. Auch in den  Gemeinde -
räten wird man, bayernweit gesehen,
nicht über 1/3 hinauskommen. Da gibt
es noch größeren Nachholbedarf. 

Landtagswahl 1919 

Vor hundert Jahren, am 12. Januar
1919 (in der Pfalz, die damals ja noch
zu Bayern gehörte, am 2. Februar
1919), fand die erste Wahl zum Bayeri-
schen Landtag statt, bei der auch
Frauen wählen durften. Rund 86 Pro-
zent machten von diesem Recht Ge-
brauch. Vor den Wahllokalen bildeten
sich lange Schlangen und das zur
Winterszeit. Erst wenige Wochen zu-
vor, nach Beendigung des 1. Welt-
kriegs und Ausrufung des Freistaats
Bayern durch Kurt Eisner am 8. No-
vember 1918, hatten die Frauen das
aktive und passive Wahlrecht erhal-
ten. Es blieb den politisch engagier-
ten Frauen also nicht viel Zeit, ihre Ge-
schlechtsgenossinen aufzurufen, ihre
Stimme abzugeben und vor allem
auch, für Frauen zu votieren. Acht
Frauen erhielten schließlich ein Man-
dat (bei insgesamt 180 Sitzen), der
Frauenanteil lag damit bei rund 4,5
Prozent.

Das Jahr 2018 war ein Jubiläums-
 jahr. Bayern feierte Doppelge-
burts tag: 100 Jahre Freistaat
und 200 Jahre Verfassung. WIR
FEIERN BAYERN war das Motto
des Jubiläumsjahres. Was dabei
zu kurz kam? Die Befassung mit
der Einführung des allgemeinen,
gleichen, freien und geheimen Wahl-
rechts. Ohne ein solches ist Demokra-
tie schlicht undenkbar. 

Seit der Einführung des Frauenstimm-
rechts sind nun 100 Jahre vergangen.
Gleichwohl gibt es immer noch de-
mokratische Defizite. Die Politik wird
nach wie vor von Männern dominiert.
Der Frauenanteil im Bundestag liegt
seit den letzten Wahlen 2017 bei rund
30 Prozent. In der Wahlperiode davor
war er noch bei rund 36 Prozent. 

Im Europäischen Parlament beträgt
die Quote 36 Prozent. Der Frauenan-
teil ist aber im Ländervergleich sehr
unterschiedlich. Er reicht von Malta:
67 Prozent, über Schweden: 55 Pro-
zent und Österreich: 44 Prozent bis zu
Litauen: 9 Prozent. Deutschland ran-
giert auf Platz 15, hinter Frankreich,

Die ersten Frauen im Bayeri-
schen Landtag
Die ersten Parlamentarierinnen
waren Ellen Ammann (Bayeri-
sche Volkspartei – BVP), Aurelie
Deffner (SPD), Aloisia Eberle (BVP),
Maria von Gebsattel (BVP),
Käthe Günther (Deutsche Demo-

 kratische Partei – DDP), Dr. Rosa Kempf
(DDP), Emilie Mauerer (SPD) und
 Therese Schmitt (BVP).

Die bekannteste Abgeordnete dürfte
die gebürtige Schwedin Ellen Am-
mann sein (geb. 1870 in Stockholm,
gest. 1932 in München), Gründerin
des katholischen Bayerischen Frauen-
bunds und engagierte Kämpferin für
die Verbesserung der Lebenssituation
von Frauen. Auch die Gründung der
Katholischen Bahnhofsmission ist ihr
Werk. Seit 2013 vergibt der Bayerische
Landesverband des Katholischen Deut-
 schen Frauenbunds (KDFB) alle zwei
Jahre den Ellen-Ammann-Preis an eine
engagierte Frau, die ein innovatives
und außergewöhnliches Projekt zu-
gunsten von Frauen auf den Weg ge-
bracht hat.

Zu nennen sind aber auch die Be-
zirksoberlehrerin Käthe Günther (geb.
1873 in Gnötzheim/Unterfranken;
gest. 1933 in Rothenburg ob der Tau-
ber) und die promovierte Lehrerin
Rosa Kempf (geb.1874 in Birnbach/
Niederbayern; gest. 1948 in Wixhau-
sen), die z.B. für die Gleichbehand-
lung von Volksschullehrern und Volks-
 schullehrerinnen gekämpft haben
(vgl. hierzu Landtagsprotokoll der 53.
Sitzung vom 24.03.1920, S. 637 ff ). Ihr
Ziel war es, dass verheiratete Frauen
im Staatsdienst bleiben konnten. 

Auch wenn man sich das heute nicht
mehr so recht vorstellen kann, aber
das Volksschullehrergesetz vom 14. Au -
gust 1919 enthielt noch Bestimmun-
gen, dass das Dienstverhältnis einer
Volksschullehrerin mit Eheschließung

Cornelia Hesse © BayGT



erlischt (Art. 151). In Art. 153 hieß es
dann weiter: „Heiratet die Volksschul-
lehrerin im Ruhestande, so kann sie auf
die Dauer der Ehe im öffentlichen Volks-
schuldienste nicht wieder angestellt
werden.“ Ein Verstoß gegen Art. 128
Abs. 2 der Weimarer Reichsverfas-
sung vom 11. August 1919, der fest-
legte, dass alle Ausnahmebestimmun-
 gen gegen weibliche Beamte besei-
tigt werden. Bereits am 30. April 1896
hatte das Reichsgericht in einem Ur-
teil entschieden, dass eine  vertrag -
liche Festsetzung, wonach die Verhei-
ratung der Lehrerin, die Aufgabe ihrer
Anstellung zur Folge haben würde,
nicht getroffen werden darf. Das hat
den Gesetzgeber aber nicht zu ent-
sprechenden Regelungen veranlasst.
Allein dieser kurze Ausschnitt zeigt,
wie es mit der rechtlichen Stellung
der Frau bestellt war, von Gleichbe-
rechtigung keine Spur.

Reichstagswahl 1919

Am 19. Januar 1919 fand die erste
reichsweite Wahl nach der Novem-
berrevolution von 1918 statt, mit
 einer Wahlbeteiligung von rund 80
Prozent. Die erste Wahl nach dem
 Verhältniswahlrecht und die erste, in
der die Frauen das aktive und passive
Wahlrecht hatten, das ihnen am
12. November 1918, drei Tage nach
Ausrufung der Republik durch Philipp
Scheidemann, eingeräumt worden
war. Der Frauenanteil betrug rund 9,5
Prozent. 

Die Einführung des Frauenwahlrechts
in Deutschland steht zugleich für die
ersten wirklich im umfassenden Sinn
demokratischen, also allgemeinen, glei-
 chen, freien und geheimen Wahlen
der deutschen Geschichte. Am 19. Ja-
nuar 1919 wurde der Grundstein für
politische Teilhabe und Demokratie
im gesamten Reich gelegt. Warum zu
diesem Zeitpunkt? War es eine Aner-
kennung der Leistungen, die Frauen
im gerade zu Ende gegangenen Krieg
erbracht hatten, um insbesondere
auch die Wirtschaft aufrecht zu erhal-
ten? 

Jedenfalls war die Einführung des
Frauenwahlrechts in Deutschland nicht
das Ergebnis der Frauenstimmrechts-

bewegungen, die sich ab Mitte des
19. Jahrhunderts formiert hatten oder
jedenfalls nicht ausschließlich. Eine
höhere Einsicht ist auch nicht erkenn-
bar. Auch von einer Gleichberechti-
gung von Männern und Frauen war
man meilenweit entfernt. Vielmehr
gibt es Hinweise, dass hier maßgeb-
lich das Desaster des 4½-jährigen
Kriegs und sein Ende mitentschei-
dend war. Möglicherweise erhoffte
man sich durch eine politische  Betei -
ligung eine Beruhigung und Stabili-
sierung des Lebens. Vor allem Männer,
nämlich Soldaten und Arbeiter hatten
ja revoltiert. Die Lage war überall
 unsicher. Hunger und Not überall. Um
eine Katastrophe zu verhindern, wa-
ren nun also die Frauen gefragt.
 Jedenfalls bis zur Machtergreifung
durch Adolf Hitler und die  National -
sozialisten. Mit der Zerschlagung der
Parteien 1933 (außer der NSDAP) war
den Frauen dann de facto das passive
Wahlrecht (wieder) entzogen. 

Als erste Frau in der Weimarer National-
 versammlung sprach am 19. Februar
1919 die Sozialdemokratin Marie
Juchacz (1879–1956), spätere Grün-
derin der Arbeiterwohlfahrt (AWO):

„Ich möchte hier feststellen …, dass wir
deutschen Frauen dieser Regierung nicht
etwa in dem althergebrachten Sinne
Dank schuldig sind. Was diese Regie-
rung getan hat, das war eine Selbstver-
ständlichkeit: sie hat den Frauen  ge -
geben, was ihnen bis dahin zu Unrecht
vorenthalten worden ist.“ Dem ist
nichts hinzuzufügen.

Ein erster Schritt war gemacht

Wie bereits angedeutet, mit der Macht -
ergreifung der Nationalsozialisten und
Zerschlagung der Parteien erledigte
sich die politische Betätigung der
Frauen.

Erst nach dem 2. Weltkrieg gab es
 eine neue Chance. Aber die Auseinan-
dersetzungen um Art. 3 Abs. 2 Grund-
gesetz (1949) zeigen, dass die Frauen
erneut aufs Abstellgleis geschoben
werden sollten. Bis zum Gleichberech-
 tigungsgesetz (in Kraft seit 1. Juli 1958)
und zum Ehe- und  Familienrechts -
reformgesetz (in Kraft seit 1. Juli 1977)
war dann noch ein weiter Weg. Dazu
mehr in einem weiteren Beitrag –
Fortsetzung folgt also. 
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Einführung des Frauenwahlrechts
in anderen europäischen Ländern

Interessant ist ein Blick über die Gren-
zen. Wann durften Frauen in Europa
an die Wahlurnen? In Finnland konn-
ten Frauen bereits 1906 abstimmen.
Es folgten Norwegen (1913), Däne-
mark und Island (1915), Estland (1917).
Nach dem ersten Weltkrieg (1918–1921):
Lettland, Österreich, Polen, Luxem-
burg, Großbritannien, Niederlande
und Schweden. Spanien: 1931. Am
 Ende des 2. Weltkriegs folgten Frank-
reich (1944), Ungarn, Slowenien, und
Bulgarien (1945), sowie Italien (1946).
Zuletzt konnten die Frauen in der
Schweiz (1971), in Portugal (1974)
und in Liechtenstein (1984) die „gött-
liche Ordnung“ durchbrechen, wie
dies der gleichnamige Film von Petra
Volpe zur Situation in der Schweiz
eindrucksvoll darstellt.

Unter repräsen tanz –  verpflich -
tende  geschlechter paritätische
 Wahl vorschläge?

Frauen sind, wie oben dargestellt, im-
mer noch eine Minderheit in den poli-
tischen Schaltzentren. Zur Förderung
und Durchsetzung der gleichberech-
tigten Teilhabe und Chancengleich-
heit bei der Aufstellung von Wahlvor-
schlägen ist an freiwillige Lösungen
(Reißverschluss-System) oder den
 Erlass einer Regelung in den entspre-

chenden Wahlgesetzen zu denken. 153
Antragstellerinnen und Antragsteller
hatten deshalb beim  Baye rischen
 Verfassungsgerichtshof (BayVerfGH)
im Dezember 2016 (zum 70. Geburts-
tag der Bayerischen Verfassung) eine
Popularklage eingereicht und die Fra-
ge aufgeworfen, ob nicht der Gesetz-
geber verpflichtet sei, die  wahlrecht -
lichen Bestimmungen um paritätische
Vorgaben zu ergänzen, die darauf
 gerichtet sind, Frauen und Männer
in gleicher Anzahl auf aussichtsreiche
Listenplätze zu setzen. In seiner Ent-
scheidung vom 26. März 2018 Vf. 15-
VII-16 hat der BayVerfGH die Popular-
klage als unbegründet erachtet. Wort-
wörtlich heißt es dort:

„Aus der Bayerischen Verfassung ergibt
sich keine Pflicht des Gesetzgebers, die
bisher geltenden wahlrechtlichen Be-
stimmungen um paritätische Vorgaben
zu ergänzen, die darauf gerichtet sind,
dass Parteien und Wählergruppen aus
ihren Reihen in gleicher Anzahl Frauen
und Männer als Kandidatinnen und
Kandidaten auf ihren Wahlvorschlägen
benennen und diese gleichermaßen auf
„aussichtsreiche“ Listenplätze setzen
müssen.

a) Ein Anspruch auf  geschlechter -
proportionale Besetzung des Landtags
oder kommunaler Vertretungskörper-
schaften und entsprechend von Kandi-
datenlisten lässt sich dem Demokratie-

prinzip (Art. 2, 4 und 5 BV) nicht entneh-
men; das Parlament muss kein mög-
lichst genaues Spiegelbild der Bevölke-
rung darstellen.

b) Art. 118 Abs. 2 Satz 2 BV räumt dem
Gesetzgeber hinsichtlich des Förderauf-
trags zur Herstellung der tatsächlichen
Gleichberechtigung von Frauen und
Männern einen weiten Gestaltungs-
spielraum ein. Bei der Ausgestaltung
des Wahlvorschlagsrechts spricht neben
dem Grundsatz der Wahlgleichheit und
dem grundsätzlichen Verbot geschlechts-
 spezifischer Differenzierung insbeson-
dere die Programm-, Organisations-
und Wahlvorschlagsfreiheit der Parteien
gegen verpflichtende paritätische Vor-
gaben.“

Alles klar? Eine faktische  Diskrimi -
nierung ist nach Auffassung des
BayVerfGH verfassungsrechtlich ohne
Bedeutung; auch der Gesetzgeber ist
nicht verpflichtet, der bestehenden
Unterrepräsentanz von Frauen im Land-
 tag und in kommunalen Vertretungs-
organen entgegenzuwirken. Aber er
könnte es …

weitere Informationen:
Cornelia Hesse, Direktorin

cornelia.hesse@bay-gemeindetag.de
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So wertvoll können unsere gemeindlichen Gewässer sein

LBV und Bayerischer Gemeindetag stellen Praxisbroschüre „Lebendige Bäche in Bayern“ vor 
und fordern verpflichtende Gewässerrandstreifen

Der Bayerische Gemeindetag und der LBV (Landesbund für
Vogelschutz in Bayern) haben am 24. Oktober 2018 eine
neue Praxisbroschüre für den Schutz von kleineren Fließge-
wässern im Freistaat vorgestellt. „Wir wollen mit diesem
Leitfaden ganz praxisnah den bayerischen Kommunen
 Wege aufzeigen, sowohl etwas für den Erhalt der Biodiver-
sität als auch für den vorsorgenden Hochwasserschutz zu
tun,“ betont der LBV-Vorsitzender Dr. Norbert Schäffer. Mit
der Vorstellung der neuen Praxisbroschüre verknüpften die
beiden Verbände auch die Aufforderung an die neue Lan-
desregierung, die Einrichtung von Gewässerrandstreifen
auch in Bayern verpflichtend zu machen.

Auch der Präsident des Bayerischen Gemeindetags Dr. Uwe
Brandl unterstrich die Wichtigkeit des Themas: „Unsere
 Städte, Märkte und Gemeinden sind zuständig für den
 Erhalt und die Entwicklung Gewässer dritter Ordnung. Die

neue LBV-Broschüre zeigt den Bürgermeistern in anschaulicher Art und Weise die vielfältigen Möglichkeiten auf,
die die Kommune dabei hat.“

Seit 2015 hat der LBV in elf Projektgebieten in sechs bayerischen Regierungsbezirken mit finanzieller Unterstüt-
zung der Umweltstiftung Michael Otto ein Modellprojekt an sogenannten Gewässern dritter Ordnung  durch -
geführt. Dabei wurden mehrere hundert Kilometer Gewässerstrecke kartiert und auch die Biologie der Gewässer
untersucht. Das Resultat ist eine Praxisbroschüre mit gezielten Maßnahmenvorschlägen, welche die bayerischen
Kommunen umsetzen können. Für eine möglichst ganzheitliche Betrachtung der Gewässersysteme, kooperiert
der LBV im Projekt, unter anderem, auch mit dem Bayerischen Landwirtschaftsministerium und den Bayerischen
Staatsforsten. 

Einig waren sich beide Verbandsspitzen auch bei ihrer  gemein -
samen Forderung an die neue Landesregierung: „Gewässerrand-
streifen sind einerseits enorm wichtig für die Wasserqualität, sie
dienen aber andererseits auch als wichtige Lebensräume für viele
Tier- und Pflanzenarten“, so Norbert Schäffer. „An jedem Gewäs-
ser in Bayern müssten solche Gewässerrandstreifen verbindlich
eingerichtet werden, wie es bundesweit ja bereits schon länger
verpflichtend ist“.

„Wir fordern den Freistaat Bayern auf, sich von seiner Dogmatik
des freiwilligen Schutzes von Gewässerrandstreifen abzukehren“,
erklärt Dr. Brandl. „Kein Bundesland außer Bayern überlässt den
Schutz von wasserfachlich notwendigen Gewässerrandstreifen
der Freiwilligkeit. Der Freistaat ist gerade vor dem Hintergrund
der europaweiten Debatte um die Qualität unserer Gewässer auf-
gefordert, den Mindestgewässerrandstreifen des Wasserhaus-
haltsgesetzes auch für Bayern durchzusetzen. Bayerische Gewäs-
ser haben keinen geringeren Anspruch auf Schutz, als Gewässer
anderer Bundesländer.“

Download der Broschüre unter: 

http://www.lbv.de/files/user_upload/Dokumente/P
ositionen%20und%20Politika/Gewaesser/Praxis-
broschuere-Lebendige-Baeche-in-Bayern-LBV.pdf

http://www.lbv.de/files/user_upload/Dokumente/Positionen%20und%20Politika/Gewaesser/Praxisbroschuere-Lebendige-Baeche-in-Bayern-LBV.pdf
http://www.lbv.de/files/user_upload/Dokumente/Positionen%20und%20Politika/Gewaesser/Praxisbroschuere-Lebendige-Baeche-in-Bayern-LBV.pdf
http://www.lbv.de/files/user_upload/Dokumente/Positionen%20und%20Politika/Gewaesser/Praxisbroschuere-Lebendige-Baeche-in-Bayern-LBV.pdf
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Humoristisch-philosophische Gedanken
eines bayerischen Gemeindekämmerers zum Neuen Jahr

Nun finde ich mich also, in bester Verfassung und im Wohlwollen fantasierend, hier im kommunalen sozialen
 Wohnungsbau für Altkämmerer – Wohnstiftung „Förderwald« – wieder und schweife ab, und ab und an, durch
 unsere Erlebnisküche „Doppelhaushalt“, um dort anderen in die Fördertöpfe zu gucken, um sich gemeinsam
wettbewerbsfrei gemein zu machen, kein eigenes Süpplein zu kochen oder gar, um vielleicht in übergreifender
Gemeinschaft, im Verband, mit einigen der Vielen hier, sonst meist vermeintlich selbstständig tätigen Köche den
Brei für alle nicht zu verderben. Am Ende bereiten wir allen noch eine, das allgemeine Wohl fördernde  Sonder -
zulage und jeder gönnt sich noch einen kleinen Nachtrag. 

Es ist stets schlichtweg nur eine Frage der zur Verfügung stehenden Mittel, unter der steten Beachtung der die
 Vitalfunktionen garantierenden Mindestzuführung, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu erhalten und die
 Einnahme eines Breitbandantibiotikums grundsätzlich zu vermeiden.

Danach schreite ich auf ausgetretenen Pfaden, um steten allgemeinen und zugleich inneren Ausgleich bemüht,
gerne durch den ausgedehnten und das Anlagevermögen schützenden und umgebenden Park, der den ur-
sprünglichen Gebietskörper des Stifts schafft, um eine oftmals kontemplative und lange weilende Sitzung auf
 einer langen Bank gemeinsam mit anderen Altgedienten zu verbringen bzw. um dort alleine ein gelungenes und
kurzweiliges Sachbuch oder Zeitbuch, aus dem überraschenderweise mitunter selbst das Finale langfristiger
 Planungen zu entnehmen ist, zu genießen, während man mit dem Stöcklein die Hunde auf dem Grundstück
 steuert, ohne sich im langfristigen Ausblick selbst schon abzuschreiben und vermeintlich das selbstverwaltete
Zwecklos bzw. Sinnlos gezogen zu haben.

Abends besuche ich des Öfteren progressiv und interaktiv unternehmenslustig gestimmt das integrative Tanzcafé
„Deckungsring“ und lasse mich auf meine alten Tage, magisch angezogen vom Klang flexibler Instrumente, aus
der gleichnamigen Reserve locken. Nicht zu vergessen die nachmittägliche und Souveränität erhaltende  Gym -
nastik in allgemeiner Rücklage, während derer einem durch die meist ehrenamtlich Betreuenden und weiteren
Beteiligten, ohne jeglichen Widerspruch, viel Zuwendung widerfährt, ohne dabei je tatsächlich die gegenseitige
Deckungsfähigkeit zu prüfen - oder derer Alternativen, wie z.B. die selten temperamentvollen Unterhaltungsnach-
mittage mit den wunderbar wohlklingenden und vielversprechenden Titeln und Themen extern geladener
 Seminarren: Bindung und Zweck, Entfremdung und Zweck, die öffentliche Partnerschaft oder wenn Digitalisie-
rung Schule macht.

Die glühend abendroten Zahlen im Kopf, den Rest des Abends von Dunkelziffern umgeben, übergibt man sich der
klammen aufziehenden Nacht, zieht sich die schützende Kostendeckung über, die Regierung des Alltags verges-
send, den Rahmen des Üblichen verlassend und träumt von herausfordernden Erlebnisbesuchen im  Förder -
dschungel und im Blätterwald, von der lichten Seite der geringfügigen Gestaltungsmacht, von kommenden
 Vergaben und erhofftem Vergeben: bis der Geist sich selbst konsolidierend ordnet sowie vom Grau befreit und
beruhigt umnachtet wird, durch tiefschwarze und zugleich glasklar transparente Zahlen.

Auf ein neues Jahr im bunten Kämmererstift, im alltäglichen, meist unsanften Erwachen, in dem wir uns,  heraus -
gefordert und stets beansprucht durch die meist ruhelosen Organe, erneut dem Haushalt stellen!

Thomas Singer
Kämmerer der Gemeinde Pähl

Landkreis Weilheim-Schongau



Kreisverband

Eichstätt
Am 26. November 2018 trafen sich die
Bürgermeisterinnen und Bürgermeis -
ter des Kreisverbands Eichstätt auf
Einladung des Kreisverbandsvorsit-
zenden Richard Mittl, 1. Bürgermeis -
ter des Marktes Mörnsheim, im Hotel
Dirsch in Emsing zu einer Kreisver-
bandsversammlung. Der Einladung ge-
 folgt waren neben den zahlreich er-
schienenen Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister und den vortragenden
Gästen auch der Landrat des Land-
kreises Eichstätt, Anton Knapp, sowie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kommunalaufsicht des Landkreises. 

Nach der Begrüßung durch den Vor-
sitzenden stellte der gastgebende
1. Bürgermeister des Marktes Titting,
Andreas Brigl, zunächst aktuelle The-
men aus seiner Gemeinde vor, unter
anderem die Diskussion um den Be-
trieb eines Dorfladens, die Erzeugung
erneuerbarer Energien aus Windkraft-
anlagen, die Bedeutung des Touris-
mus für die Gemeinde und die Region
und die Schwierigkeiten beim Breit-
bandausbau. In einem ersten Vortrag
widmete sich sodann Johannes Riedl
von der N-ERGIE AG dem Thema Elek-
tromobilität und ging dabei auf die
aktuellen Rahmenbedingungen und
Marktentwicklungen sowie die Mög-
lichkeiten für die Kommunen ein. Da-
bei verwies er auch auf die Aktivitä-
ten des Unternehmens im Verbund
mit anderen Versorgern in der Region
zum Ausbau der Ladesäuleninfrastruk-
 tur („Ladeverbund+“). Im Anschluss
erläuterte der Kreisverbandsvorsit-
zende das Programm der für 2019 ge-
planten Informationsfahrt der Bürger-

meisterinnen und Bürgermeister des
Kreisverbands in die Niederlande. 

Des Weiteren wurde eine Kreisver-
bandsversammlung gemeinsam mit
den umliegenden Kreisverbänden zum
Thema Umsatzsteuer angekündigt.
Schließlich referierte Dr. Andreas Gaß
von der Geschäftsstelle des Bayeri-
schen Gemeindetags über aktuelle
Themen aus dem Kommunalrecht.
Themenschwerpunkte waren neben
den aktuellen Gesetzesänderungen in
der Bayerischen Gemeindeordnung
und dem Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetz vor allem der Umgang
mit dem Öffentlichkeitsgrundsatz, die
Digitalisierung der Gremienarbeit und
die Möglichkeiten und Grenzen der
„Transparenz“ in diesem Bereich. Nach
der Diskussion hierzu sprach Landrat
Anton Knapp noch verschiedene ak-
tuelle Themen auf Landkreisebene an,
unter anderem die Schaffung von Ein-
richtungen zur Tagespflege für Senio-
ren vor Ort und die Organisation der
Klärschlammentsorgung, bevor der
Vorsitzende die Versammlung schloss. 

Lindau
Am 26. November 2018 fand im Pfarr-
saal in Hergatz eine Versammlung des
Kreisverbandes Lindau unter Leitung
von 1. Bürgermeister Ulrich Pfanner
statt. 

Gerhard Dix von der Landesgeschäfts-
 stelle berichtete über aktuelle Ände-
rungen im Bayerischen Schulrecht
und ging insbesondere auf die große
Herausforderung der Schulaufwands -
träger ein, nämlich die Digitale Schule
vor Ort einzuführen. Er stellte die
 aktuellen Förderprogramme vor und
 ermunterte die Kommunen, diese
 innovativen Veränderungen im Un-
terricht aktiv mitzugestalten. In einer
lebendigen Diskussion forderten die
Bürgermeister den Freistaat auf, für
die dringend notwendige Systemad-
ministration in den Schulen endlich
Sorge zu tragen. Im zweiten Teil sei-
nes Vortrages berichtete Dix von der
Absicht des Bundes, ab dem Jahr
2025 einen Rechtsanspruch auf eine
ganztägige Bildung und Betreuung
für Grundschüler zu schaffen. Hierzu

müssten rechtzeitig Weichenstellun-
gen vorgenommen werden. Das Gre-
mium äußerte die große Sorge, dass
die hierfür notwendigen Fachkräfte
auf dem Arbeitsmarkt nicht vorhan-
den sind. 

Im Anschluss an diesen Themenbe-
reich berichtete die Gleichstellungs-
beauftragte des Landkreises Lindau,
Frau Sauter-Heiler, von ihren Be mü -
hungen, mehr Frauen für die kommu-
nalen Parlamente zu gewinnen. Sie
bedauerte, dass derzeit im Landkreis
Lindau keine einzige Frau als Bürger-
meisterin politische Verantwortung
innehat. Auch sei der Anteil der
 Frauen sowohl im Kreistag als auch in
den Gemeinderäten viel zu gering. Sie
bat die anwesenden Bürgermeister
um Unterstützung, mehr Frauen als
Kandidatinnen für die  Kommunal -
parlamente zu gewinnen. 

Unterallgäu
Am 26. November 2018 fand im Pfarr-
stadel in Niederrieden eine  Kreis -
verbandsversammlung Unterallgäu
unter Leitung von 1. Bürgermeister
Otto Göppel statt. 

Nach Grußworten des gastgebenden
Bürgermeisters Michael Büchler und
des Landrats Hans Joachim Weirather
stand das Thema Digitale Schulen im
Mittelpunkt der Veranstaltung. 

Gerhard Dix von der Landesgeschäfts-
 stelle skizzierte in seinem einführen-
den Vortrag Ziele und Wege eines
künftigen digitalen Unterrichts in
Grund- und Mittelschulen. Er erläuter-
te die aktuellen Förderrichtlinien und
die notwendigen Absprachen zwi-
schen Schulleitungen und Schulauf-
wandsträger. Die zuständige  Koor -
dinatorin für digitale Bildung vom
Schulamt Unterallgäu, Frau Fischer, er-
gänzte die Ausführung aus der Sicht
der Pädagogin. In der anschließenden
Diskussion wurde deutlich, dass es
noch einen erheblichen Handlungs-
bedarf zur Erreichung eines digitalen
Unterrichts vor Ort bedarf. Insbeson-
dere wurden die fehlenden pädago-
gischen Gesamtkonzepte und auch
die nicht vorhandene Bereitschaft des
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Glückwünsche

Der Bayerische Gemeindetag gratu-
lierte folgendem Jubilar:

Erstem Bürgermeister Bernhard Sto-
rath, Gemeinde Ebensfeld, stellv. Vor-
sitzender des Kreisverbands Lichten-
fels, zum 55. Geburtstag.

Staates, für die Systemadministration
in den Schulen endlich Verantwortung
zu übernehmen, deutlich kritisiert. 

In seinen anschließenden Ausführun-
gen ging Dix auch auf den vom Bund
beabsichtigten Rechtsanspruch für die
ganztägige Betreuung von Grund-
schülern ab dem Jahre 2025 näher
ein. Bereits heute würde der Bedarf
für eine ganztägige Bildung und Be-
treuung von Grundschülern bei deut-
lich über 50 Prozent aller Schüler lie-
gen. In der Diskussion wurde die gro -
ße Sorge geäußert, dass die hierfür
notwendigen Fachkräfte schlichtweg
auf dem Arbeitsmarkt nicht vorhan-
den seien. 

In weiteren kurzen Vorträgen stellten
Mitarbeiter des Landratsamtes Unter-
allgäu den Dorfwettbewerb sowie das
Bürgerkonto in der Abfallwirtschaft
dar.

Fürstenfeldbruck
Am 27. November 2018 fand im Bür-
gerhaus Emmering eine Sitzung des
Kreisverbands Fürstenfeldbruck statt.
Nach Begrüßung durch den Vorsit-
zenden, 1. Bürgermeister Dr. Michael
Schanderl, Emmering, stellte die Käm-
merin des Landkreises Fürstenfeld-
bruck, Frau Scholl, die wichtigsten
Eckdaten des Haushaltsentwurfs für
das Jahr 2019 vor. Der Kreisumla-
gesatz betrug im Jahr 2018 49,5. Auf-
grund des Entwurfs könnte ein  Um -
lagesatz von 48,83 erreicht werden.
Sollte jedoch dauerhaft die Genehmi-
gungsfähigkeit des Haushalts gewähr-
 leistet werden, wäre ein Umlagesatz
von 49,2 erforderlich. Im Rahmen der
Vorstellung des Haushalts diskutier-
ten die Bürgermeister intensiv über
einzelne Punkte und gaben der Käm-
merin den Wunsch mit auf den Weg,
alle Möglichkeiten zur Einsparung bei
den Ausgaben bzw. Verbesserung der
Einnahmensituation zu prüfen, um ten-
 denziell den Kreisumlagesatz dauer-
haft senken zu können. Die von den
Bürgermeistern aufgeworfenen Fragen
wurden umfassend beantwortet. Die
Kämmerin wurde gebeten, das Ergeb-
nis der Diskussion dem Landrat mit-
zuteilen. 

Unter TOP 3 der Tagesordnung gab
der Direktor der Geschäftsstelle des
Bayerischen Gemeindetags, Hans-Pe-
ter Mayer, einen Überblick über aktu-
elle Themen aus dem Bereich der
 Finanzen. Dabei spannte sich der
 Bogen von der allgemeinen  Finanz -
situation von Bund, Ländern und
Kommunen über den aktuellen Dis-
kussionstand der Grundsteuerreform
und den Wegfall der erhöhten  Ge -
werbesteuerumlage. Er gab einen Aus-
 blick auf die bevorstehenden Ver-
handlungen zum Finanzausgleich 2019
sowie auf Förderprogramme von Bund
und Land, auch das bevorstehende
Urteil zur Kreisumlage des Landkrei-
ses Forchheim wurde kurz angespro-
chen. Zudem wurde eine kurze Ein-
schätzung der Herausforderung aus
dem Koalitionsvertrag für die Kom-
munen unter finanzpolitischen As -
pekten gegeben. Im Rahmen des Vor-
trags konnte eine Vielzahl von Fragen
beantwortet werden. 

Im weiteren gab 1. Bürgermeister Magg,
Gemeinde Olching, den Kassenbe-
richt für das Haushaltsjahr 2017 be-
kannt. Abgerundet wurde der Tages-
ordnungspunkt durch einen Bericht
der Kassenprüfung. Am Ende wurde
die Entlastung der Vorstandschaft des
Kreisverbands beschlossen. 

Neben der Bürgermeisterfahrt wurden
noch weitere Themen aus dem Kreis-
verband behandelt. 

Aichach-Friedberg
Am 7. Dezember 2018 hat im Sit-
zungssaal der Stadt Aichach eine
Kreisverbandsversammlung stattge-
funden. Nach Begrüßung der teilneh-
menden Bürgermeister durch den
Kreisverbandsvorsitzenden, 1. Bürger-
meister Klaus Habermann, Aichach,
gab der Vorsitzende einen Überblick
über aktuelle Themen aus dem Kreis-
verband. Daran schloss sich auch das
Totengedenken für den kürzlich ver-
storbenen Altbürgermeister Claß. 

Im Zuge seines Berichtes gab der
Kreisverbandsvorsitzende auch einen
Überblick über anstehende Termine
im Jahr 2019. 

Im Weiteren informierte der Referent
der Geschäftsstelle, Direktor Hans-Pe-
ter Mayer die Teilnehmer über aktuel-
le Entwicklungen und Themen aus
dem Bereich der Kommunalfinanzen.
Dabei wurden neben der allgemei-
nen Finanzsituation von Bund, Länder
und Kommunen auch ein aktueller
Überblick über den Diskussionsstand
zur Reform der Grundsteuer gegeben.
Weitere Themen waren der Wegfall
der erhöhten Gewerbesteuerumlage,
ein Ausblick auf die Finanzausgleichs-
verhandlungen 2019, ein Hinweis auf
derzeit laufende aktuelle Förderpro-
gramme und ein Sachstandsbericht
zur Klage der Stadt Forchheim gegen
die Festsetzung der Kreisumlage des
Landkreises Forchheim. Im Rahmen
des Vortrags kam es zu einer  inten -
siven Diskussion mit den anwesen-
den Bürgermeistern. 

Der Kreisverbandsvorsitzende been-
dete die Sitzung mit Weihnachtswün-
schen und Glückwünschen für das
neue Jahr. 
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Neue Modalitäten
zur Beantragung 
von Mehrjahres-

vorhaben 
im Energiekredit

Kommunal Bayern

Integrierte 
Verschuldung 

der Kommunen
2017

Anfang Juli 2018 hat der Refinanzie-
rungspartner KfW die Antragsmoda-
litäten im dem Energiekredit Kommu-
nal Bayern zugrundeliegenden KfW-
Programmen 218 und 218 „IKK – Ener-
 gieeffizient Bauen und Sanieren“ an-
gepasst, insbesondere muss die An-
tragstellung zwingend vor Beginn des
Vorhabens erfolgen.

Fragen zur Handhabung von Mehr-
jahresvorhaben konnten wir mit der
KfW wie folgt klären: 

1. Projekte, für die die  Antrag -
stellung nach dem 01.07.2018
bei der BayernLabo erfolgt ist:

Bei Vorhaben, deren Bauzeit sich über
mehrere Jahre erstreckt, erfolgt die
Beantragung des haushaltsjahresbe-
zogenen Finanzierungsbedarfs im je-
weiligen Haushaltsjahr. 

Mit dem ersten Antrag muss eine ver-
bindliche Investitionskosten- und Fi-
nanzplanung für das Gesamtvorhaben
vorgelegt werden. Die rechtzeitige
Antragstellung gilt im Rahmen dieser
Planung auch für Anträge in den Fol-
gejahren als gewahrt. 

Der insgesamt angezeigte Finanzie-
rungsbedarf kann später nicht erhöht
werden. Es sind daher die über den
gesamten Vorhabenszeitraum zu er-
wartenden Mehrkosten zu berück-
sichtigen. 

Eine Verschiebung des Finanzierungs-
bedarfs zwischen den Haushaltsjah-

ren bis zum insgesamt angezeigten
Finanzierungsbedarf ist (vor jeder
 Zusage) möglich. 

Der erste Antrag bei der BayernLabo
wird vor Vorhabensbeginn in Höhe
des Finanzierungsbedarfs für das ak-
tuelle Haushaltsjahr gestellt. Der ma-
 ximale Förderzeitraum beträgt insge-
samt 36 Monate ab der ersten An-
tragstellung. Innerhalb dieses Zeit-
raums können Folgeanträge gestellt
werden. 

Die Zusage der BayernLabo erfolgt zu
den im Zeitpunkt der jeweiligen An-
tragstellung gültigen Kreditkonditio-
nen und bezogen auf den jeweiligen
Haushaltsjahresabschnitt. 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung,
auch für Folgeanträge im Rahmen der
beim Erstantrag eingereichten Inves -
titionskosten- und Finanzplanung, be-
 steht nicht. Folgeanträge können nur
(abhängig von der Verfügbarkeit von
Haushaltsmitteln des Bundes im KfW
Programm und Weiterführung des
Programms Energiekredit Kommunal
Bayern bei der BayernLabo) zu den
bei Antragstellung gültigen Programm-
und Kreditbedingungen gestellt wer-
den. 

2. Projekte, für die die Antrag-
stellung vor dem 01.07.2018 
bei der BayernLabo erfolgt ist: 

Die Antragstellung für Finanzierun-
gen in Folgejahren gilt für Altfälle als
rechtzeitig erfolgt, wenn das Gesamt-
vorhaben inklusive der Aufteilung in
Bauabschnitte mit dem Erstantrag an-
gezeigt wurde.

weitere Informationen:
Tel. 089 / 21 71 – 2 20 04

kommunen@bayernlabo.de

Unter anteiliger Einbeziehung der
Schulden von Fonds, Einrichtungen
und Unternehmen, auf Basis der ent-
sprechenden Stimmrechtsanteile, be -
läuft sich der kommunale Schulden-
stand im Jahr 2017 auf 269 Mrd. Euro.
Im Vergleich zur sonst üblichen Schul-
denstatistik bedeutet dies eine Ver-
dopplung. 

Nachdem im März dieses Jahres das
Statistische Bundesamt die Zahlen
zur integrierten Verschuldung für das
Jahr 2016 veröffentlicht hatte (siehe
DStGB Aktuell 1018), wurden am 28.
November 2018 nun die Zahlen für
2017 veröffentlicht. Künftig soll die
Publikation „Integrierte Schulden der
Gemeinden und Gemeindeverbände“
jährlich erscheinen. Die Modellrech-
nung der integrierten Schulden der
Gemeinden und Gemeindeverbände
beim nicht-öffentlichen Bereich rech-
net kommunalen Kernhaushalten die
Schulden der Extrahaushalte und der
sonstigen öffentlichen Fonds,  Ein -
richtungen und Unternehmen (FEU)
anhand ihrer jeweiligen Stimmrechts-
anteile anteilig zu. Die  Haftungsbe -
ziehungen der Kommunen werden
dabei nicht berücksichtigt. 

Nach der Systematik der integrierten
Verschuldung beläuft sich die kom-
munale Verschuldung auf rund 269,2
Mrd. Euro (3.519 €/Einw.), also etwa
doppelt so viel, wie nach dem übli-
chen von Destatis veröffentlichten
Zahlenwerk. Die kommunale Pro-Kopf-
Verschuldung ist auch unter Einbezie-
hung der sonstigen FEU im Saarland
mit 6.844 Euro am höchsten, gefolgt
von Hessen (5.189 €/Einw.), Nord-
rhein-Westfalen (4.555 €/Einw.) und
Rheinland-Pfalz (4.551 €/Einw.). Am
geringsten ist die Pro-Kopf-Verschul-
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Verbesserte 
Förderung

ländlicher Räume/
Regionalbudgets

Leitfaden
für Carsharing 

in kleinen Städten
und Gemeinden

dung in Bayern (2.378 €/Einw.), Sach-
sen (2.567 €/Einw.) und Schleswig-
Holstein (2.671 €/Einw.). Nach der
 Sys tematik der integrierten Verschul-
dung am stärksten verschuldet war zum
Jahresende 2017 Darmstadt (14.581 €/
Einw.), gefolgt von Kaiserslautern
(11.477 €/Einw.), Mainz (11.321 €/
Einw.) und Mühlheim an der Ruhr
(11.320 €/Einw.). 

Die Veröffentlichung der Statistischen
Ämter des Bundes und der Länder
umfasst detaillierte Einzelergebnisse
auf einzelgemeindlicher Ebene bezie-
hungsweise als Aggregat der Kreis-
und Verwaltungsgemeinschaftsregio-
nen zur integrierten Verschuldung
und kann abgerufen werden über:

www.destatis.de
(Rubrik: Publikationen)

Quelle: DStGB Aktuell 4818
vom 30.11.2019

dürfnissen der jeweiligen Region ent-
sprechen. 

In einer gemeinsamen Planungssit-
zung der Gemeinschaftsaufgabe Ver-
besserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes (GAK) haben das Bun-
 desministerium für Ernährung und
Landwirtschaft und die Agrarministe-
rien der Bundesländer einen Sonder-
rahmenplan für den Förderbereich
der integrierten ländlichen Entwick-
lung beschlossen. Den Ländern ste-
hen 2019 damit zusätzliche Bundes-
mittel in Höhe von 150 Millionen Euro
zur Verfügung. Insgesamt stehen im
Jahr 2019 für die GAK 900 Millionen
Euro zur Verfügung (2018: 750 Millio-
nen Euro). Die Fördermaßnahmen in-
nerhalb der Gemeinschaftsaufgabe
werden jährlich angepasst.

Bestandteil der Einigung von Bund
und Ländern sind sogenannte Regio-
nalbudgets, mit denen Projekte von
bis zu 200.000 Euro gefördert werden.
Mit diesen Mitteln können mehrere
Kleinprojekte von jeweils bis zu
20.000 Euro unterstützt werden. Dies
umfasst etwa Maßnahmen zur Dorf-
erneuerung, Infrastrukturvorhaben
oder Projekte zur Regionalentwick-
lung. Damit soll eine aktive und eigen-
 verantwortliche ländliche Entwicklung
gestärkt und bürgerschaftliches En-
gage ment honoriert werden. 

Neben der verbesserten Mittelaus-
stattung und der Einführung von Re-
gionalbudgets wurde auch die Förde-
rung der Breitbandversorgung ver-
bessert. Die bisherige Förderhöchst-
grenze von 500.000 Euro pro Maß-
nahme wurde aufgehoben und die
Gemeinden können die Förderung
jetzt auch bei einer Downstream-Ge-
schwindigkeit von 30 MBit/s anstelle
von 16 MBit/s beantragen. Daneben
gibt es eine verbesserte Förderung
zur Anpassung an den Klimawandel
und zur Minderung von Emissionen.
Dazu gibt es künftig um bis zu 20 Pro-
zent höhere Zuschüsse für Investitio-
nen bei der Lagerung von flüssigen
Wirtschaftsdüngern, Maßnahmen zur
Bewältigung der durch Extremwetter-
 ereignisse verursachten Folgen im
Wald sowie die Verlängerung der För-
derung der überbetrieblichen Bereg-

nung um weitere vier Jahre, um der
zunehmenden Trockenheit wirksam
zu begegnen.

Anmerkung des DStGB 

Es ist sehr zu begrüßen, dass Bund
und Länder die Mittel für die Förde-
rung ländlicher Räume im Jahr 2019
anheben und darüber hinaus die
 Einführung von Regionalbudgets be-
schlossen haben. Gerade mit der Ein-
führung der Regionalbudgets wird ei-
ne langjährige Forderung des DStGB
aufgegriffen. Mit Regionalbudgets er-
halten die Kommunen in den Regio-
nen Geldmittel, über die sie  eigen -
verantwortlich entscheiden können.
Damit geht die Chance einher, im re-
gionalen Kontext Entwicklungsimpul-
se zu setzen. In ländlichen Räumen
bieten Regionalbudgets Erfolgsaus-
sichten, weil sie besonders für „klei-
ne“ Projekte geeignet sind. Regional-
budgets waren bislang als Instrumen-
te zur Aktivierung lokaler Initiativen
in der EU-Förderung vorgesehen,
wurden jedoch von den Ländern nur
beschränkt und punktuell eingesetzt.
Insofern bringt die jetzige Einigung
von Bund und Ländern eine echte
Verbesserung.

Quelle: DStGB 4818
vom 30.11.2018
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Bund und Länder haben den Sonder-
rahmenplan „Förderung der ländlichen
Entwicklung“ verabschiedet und da-
mit den Weg frei gemacht für eine
verbesserte Förderung ländlicher Räu-
 me. Konkret sind dazu für das Jahr
2019 150 Millionen Euro zusätzlich
vorgesehen. Die Einigung sieht auch
die Einführung sogenannter Regio-
nalbudgets vor und setzt damit eine
langjährige Forderung des DStGB um.
Mithilfe von Regionalbudgets können
die Kommunen Entwicklungskonzep-
te umsetzen, die passgerecht den Be-

Der Bundesverband Carsharing hat
einen Leitfaden zur Gründung neuer
Carsharing-Angebote in kleinen Städ-

www.destatis.de


Bund gibt 
Fördermittel für 
Radschnellwege

frei

ten und Gemeinden veröffentlicht.
Der 76-seitige Leitfaden gibt Interes-
sierten praktische Hilfestellungen, wie
in ein Carsharing-Angebot in einer
bisher noch nicht versorgten Stadt
oder Gemeinde aufgebaut werden
kann. 

Die Dienstleistung Carsharing – und
hier vor allem das stationsbasierte
Carsharing – ist bereits in 677 Kom-
munen in Deutschland verfügbar.
Während nahezu in allen deutschen
Großstädten ein oder mehrere  Car -
sharing-Unternehmen ihre  Dienst -
leistung anbieten, sind die Angebots-
lücken in kleineren Städten und Ge-
meinden spürbar. Abhilfe kann nur
geschaffen werden, wenn entweder
bestehende Carsharing-Anbieter all-
mählich ihr Geschäftsgebiet in  wei -
tere Kommunen ausweiten oder neue
Carsharing-Initiativen in den noch un-
versorgten Städten und Gemeinden
entstehen. Hierbei möchte der  Leit -
faden praxisnahe Hilfestellung leisten.

Der 76-seitige Leitfaden wendet sich
an Menschen, die daran interessiert
sind, dass in ihrer bisher noch nicht
mit einem Carsharing-Angebot ver-
sorgten Stadt oder Gemeinde die
Dienstleistung ebenfalls nutzbar sein
soll. Dabei spricht der Leitfaden vor
allem Personen an, die bereit sind,
sich selbst in der Gemeinschaft mit
anderen in einem Verein oder auch
 alleine als unternehmerische  Initia -
tive für den Aufbau eines neuen  Car -
sharing-Angebotes zu engagieren.

Die Broschüre listet Erfolgskriterien
beim Aufbau von Carsharing-Ange-
boten auf, die aus den Erfahrungen
bestehender Carsharing-Organisatio-
nen in kleinen Städten und ländli-
chen Regionen gewonnen wurden.

Vor allem das stationsbasierte  Car -
sharing ist als umweltfreundliche
Dienstleistung anerkannt, die einen
Beitrag dazu leistet, dass Carsharing-
Nutzer eigene private Pkw abschaf-
fen, da sie überflüssig geworden sind.
In kleinen Städten und im ländlichen
Raum könnten dies auch Zweitwagen
in den Nutzerhaushalten sein.  Car -
sharing trägt so zur Verkehrsentla-
stung und zum Klimaschutz bei.

Das Bayerische Staatsministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz
(StMUV) hat aus diesem Grund den
Leitfaden durch eine anteilige Pro-
jektförderung ermöglicht. Der Bun-
desverband Carsharing e.V. (bcs) ist
seit 2012 Partner der Bayerischen Kli-
ma-Allianz. Die Projektförderung für
diesen Leitfaden wurde dem bcs als
Partner der Bayerischen Klima-Allianz
zuteil.

Der Leitfaden kann als gedruckte Bro-
schüre kostenfrei beim Bundesver-
band Carsharing, info@carsharing.de,
Tel. 030 / 92 12 33 53 bestellt oder als
Pdf-Datei auf der bcs-Homepage  he -
runtergeladen werden:

www.carsharing.de

Quelle: DStGB Aktuell 4318
vom 26.10.2018

licher Baustein für ein Gelingen der
Verkehrswende. Radschnellwege eig-
nen sich für Pendlerverkehre, helfen
dabei, Staus zu vermeiden und den
Verkehr insgesamt zu verflüssigen. Sie
reduzieren Lärmbelastung und Schad-
 stoffemissionen und leisten damit
 einen Beitrag zum Klimaschutz.

Radschnellwege:

• sind mindestens 10 Kilometer lang;

• haben prognostiziert 2000 Fahrrad-
fahrten täglich; 

• sind mindestens zwischen 3 Metern
(einspurig) und 4 Metern (zweispu-
rig) breit;

• sind von anderen Verkehrsmitteln
getrennt;

• haben sichere und komfortable
Kreuzungspunkte; 

• haben eine hohe Belagsqualität und
eine geringe Steigung.

Um den Bau von Radschnellwegen in
der Baulast der Länder und Kommu-
nen überhaupt ermöglichen zu kön-
nen, hat der Bund das Bundesfern-
straßengesetz geändert. Nachdem
nun alle Bundesländer den gemein-
sam erarbeiteten Förderkriterien zu-
gestimmt haben, sind die Mittel frei.

Die Verwaltungsvereinbarung 2017 –
2030 ist im Internet-Angebot des
 BMVI abrufbar unter:

www.bmvi.de

Quelle: DStGB Aktuell 4218
vom 19.10.2018
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Der Bund stellt Finanzhilfen in Höhe
von 25 Millionen Euro für die Förde-
rung von Radschnellwegen bereit. In-
teressierte Gemeinden können beim
jeweiligen Land Anträge stellen. Die-
ses beantragt dann die  Bundesför -
derung. Einige Bundesländer haben
bereits Machbarkeitsstudien erstellt,
auf deren Basis Finanzhilfen für die
Gemeinden beantragt werden können.
Der Bund beteiligt sich mit durch-
schnittlich 75 Prozent an den Kosten
für die Planung und den Bau von Rad-
schnellwegen. Gefördert werden auch
der Umbau von Kreuzungspunkten,
die Sicherheitsausstattung der Wege
inklusive Beleuchtung. Der DStGB be-
grüßt die Freigabe der Bundesmittel.

Der Ausbau von Radschnellwegen zur
Verbindung von Stadt, Umland und
ländlichen Räumen ist ein  wesent -

www.carsharing.de
www.bmvi.de


Bund fördert 
Wasserstoff-

regionen 
in Deutschland

In der Strategie der Bundesregierung
zur Erreichung der Klimaschutzziele
spielt Grüner Wasserstoff eine wesent-
 liche Rolle. Um den Einsatz des Grü-
nen Wasserstoffes voranzubringen, sol-
 len Kommunen und Regionen gezielt
gefördert werden, indem sie je nach
Ausgangslage erste Ideen für inte-
grierte Konzepte etwa im Bereich Ver-
kehr und Infrastruktur entwickeln,
Pläne konkretisieren und ausarbeiten
und mit Unterstützung der  Bundes -
regierung umsetzen. In der Förde-
rung werden dabei die variierenden
Wissens- und Erfahrungswerte der
unterschiedlichen Regionen berück-
sichtigt. Denn alle sollen die Chance
haben, Wasserstoffregion zu werden.

Kommunen und Regionen setzen vor
Ort Umwelt- und Verkehrskonzepte
um. Sie haben die Handhabe über
zahlreiche ordnungspolitische Instru-
mente im Bereich der Verkehrspla-
nung und -steuerung. Sie zeichnen
Flächen für den Aufbau von Infra-
strukturen für alternative Kraftstoffe
aus und verfügen gemeinsam mit den
kommunalen Betrieben über Flotten
und Fuhrparks.

Die Förderung für Regionen und Kom-
 munen reicht deshalb von der Unter-
stützung bei der Sensibilisierung für
das Thema bzw. der initialen  Orga -
nisation der Akteurslandschaft (Hy-
Starter), über die Erstellung von inte-
grierten Konzepten und tiefergehen-
den Analysen (HyExperts), bis zu dem
Schritt, tatsächlich Anwendungen be-
schaffen zu können und die Konzepte
damit umzusetzen (HyPerformer).

HyStarter
• Voraussichtlich sechs Regionen und/

oder Kommunen werden ausge-
wählt.

• Regionen und/oder Kommunen wer-
 den jeweils circa 2 Jahre lang orga-
nisatorisch und inhaltlich beraten.
Bilden vor Ort eine Akteursland-
schaft (Politik, kommunale Betriebe,
Industrie, Gewerbe, Gesellschaft) und
entwickeln gemeinsam erste Kon-
zeptideen zu den Themen Wasser-
stoff und Brennstoffzellen auf der
Basis erneuerbarer Energien im Ver-
kehr, aber auch in den Bereichen
Wärme, Strom und Speicher.

• Interessenbekundung ab sofort
möglich. 

HyExperts
• Regionen werden in einem Wettbe-

werb ermittelt.
• Als Preisgeld winken den Gewinner-

regionen Mittel zur Erstellung und
Berechnung konkreter Projektideen
für Wasserstoffkonzepte.

• Regionen mit ersten Projekterfahrun-
gen und Kenntnissen können sich
mit Grobkonzepten bewerben, Be-
wertung der Konzepte nach ein-
heitlichen Kriterien.

• Ausruf des Wettbewerbs und Be-
wertungskriterien im Frühjahr 2019.

HyPerformer
• Regionen werden in einem Wettbe-

werb ermittelt.
• Als Preisgeld winken den Gewinn-

erregionen Investitionszuschüsse
zur Umsetzung regionaler Konzep-
te mit Wasserstoff und Brennstoff-
zellen.

• Regionen bzw. regionale Projekt-
konsortien weisen detailliert nach,
dass sie bereit und in der Lage sind,
ihre Konzepte umzusetzen, Bewer-
tung der Vorhaben nach einheitli-
chen Kriterien.

• Ausruf des Wettbewerbs und Be-
wertungskriterien im Frühjahr 2019.

HyStarter – Ausschreibung für
Dienstleister

Für die Gruppe der HyStarter läuft
vom 06.12.2018 bis 22.01.2019 die

Ausschreibung des Dienstleistungs-
auftrages „Konzeptionelle Erstellung
und operative Umsetzung von Maß-
nahmen zur Wissensstärkung und Ak-
zeptanzsteigerung der Wasserstoff-
und Brennstoffzellentechnologie im
Kontext weiterer Klimatechnologien
im Verkehrsbereich“ durch das das
Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI). Alle In-
formationen zur Ausschreibung der
HyStarter finden sie unter dem unten
angegebenen Link zur Ausschrei-
bung.

HyStarter – Interessensbekundung
seitens Kommunen und/oder
 Regionen

Bis zum 28.02.2019 können Kommu-
nen und/oder Regionen bei der NOW
ihr Interesse bekunden, HyStarter zu
werden: 

https://www.now-gmbh.de/de/bun-
desfoerderung-wasserstoff-und-

brennstoffzelle/wasserstoffregio-
nen-in-deutschland

Die Interessensanmeldung ist für die
Kommunen und/oder Regionen un-
verbindlich. 

Quelle: DStGB Aktuell 5018
vom 14.12.2018
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12. Fachkonferenz
„Kommunen 
aktiv für den 
Klimaschutz“

26. Februar 2019
in Bonn

Umfrage 
zur Akkutechnik 

in bayerischen 
Kommunen/

Bauhöfen

„Schlag-fertig“ 
Argumentation

I und II
Training für

 Souveränität
 gegenüber 

Gesprächspartnern
und der 

Öffentlichkeit
19./20. Februar 2019

in Augsburg
Die Bayerische Landesanstalt für Wein
und Gartenbau in Veitshöchheim führt
im Rahmen des Projektes  „Energie -
effizienz im GaLaBau“ eine Umfrage
zum Thema „Akkugeräte im GaLaBau“
in den bayerischen Kommunen durch.

Dabei interessiert sie vor allem, wel-
che Akkugeräte in Pflege und Unter-
halt der Außenanlagen in den Kom-
munen eingesetzt werden, und in
welchem Umfang dies geschieht.

Die Umfrage umfasst 10 Fragen, die
innerhalb von 5 Minuten und unkom-
pliziert online bis zum 28.02.2019 be-
antwortet werden können 

Bitte folgen Sie dem Link:
https://www.surveymonkey.de/r/SL-

VZFL2

In der Dorf- und Kommunalentwick-
lung werden Sie immer wieder mit
 Situationen und schwierigen Fragen
konfrontiert, in denen es wichtig ist,
souverän aufzutreten und logisch zu
argumentieren. 

In diesen beiden Seminaren lernen
Sie, wie Sie in schwierigen Situationen
schlüssig argumentieren und persön-
liche Angriffe abwehren können. Der
erste Tag beschäftigt sich mit Grund -
sätzen der zwischenmenschlichen
Kom munikation und der Entwicklung
von innerer Sicherheit. Der zweite Tag
vertieft und ermöglicht es,  auszu -
probieren und in der Diskussion zu
bestehen.

Ziele des Seminars:

• Sie werden in Zukunft weniger rea-
gieren müssen und mehr agieren
können.

• Sie kennen Methoden, um äußer-
lich und innerlich ruhig zu bleiben,
wenn die Wogen hochschlagen.

• Sie navigieren sicher durch „Frage-
und Antwort-Situationen“ (im
 Zweier gespräch, auf Podien, im
Pressekontakt etc.)

• Sie erkennen die Chancen, die sich
Ihnen während eines Gesprächs
bieten.

• Sie entdecken den Menschenfreund
in sich.

Zielgruppe: 
Bürgermeister*innen,
Gemeinderät*innen und 
Verwaltungsfachleute

Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Personen
beschränkt.

Termin:
19. und 20.02.2019
(jeder Seminartag kann auch einzeln
gebucht werden)

Kosten: 
70 € pro Tag inkl. Verpflegung und
 Tagungsgetränke,
Übernachtung 64 €

Veranstaltungsort und Anmeldung
(schriftlich):
Schule der Dorf- und 
Landentwicklung e.V. 
Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten
Tel. 08271 / 41441
Fax 08271 / 41442
info@sdl-thierhaupten.de
https://www.sdl-thierhaupten.de
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Städte und Gemeinden sind seit vie-
len Jahren maßgebliche Akteure im
Bereich des Klimaschutzes, der An-
passung an die Folgen des Klimawan-
dels und der Energieeffizienz. Das
Programm trägt der aktuellen Ent-
wicklung in diesen Bereichen Rech-
nung und verfolgt das Ziel, den Erfah-

https://www.surveymonkey.de/r/SLVZFL2
https://www.surveymonkey.de/r/SLVZFL2
https://www.sdl-thierhaupten.de


Impulse 
für die Zukunft 

„Strategie 2020“

26./27. Februar 2019
in Augsburg

rungsaustausch kommunaler Prakti-
ker mit weiteren Akteuren zu fördern. 

Vor dem Hintergrund der deutlich spür-
 baren Extremwetterereignisse wird
Bun desumweltministerin Svenja Schul-
 ze zu den aktuellen Herausforderun-
gen in der deutschen  Klimaschutz -
politik referieren. Auch Prof. Dr. Dr. h.c.
Hans Joachim Schellnhuber, Direktor
Emeritus des Potsdam- Instituts für
Klimafolgenforschung (PIK), wird zu
den Herausforderungen des Klima-
wandels sprechen.

Auf kommunaler Ebene steht die Ge-
staltung einer nachhaltigen Entwick-
lung im Fokus. Prof. Dr. Ute Stolten-
berg von der Leuphana Universität
Lüneburg wird über die Bedeutung
von Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung referieren und die hierin
 liegenden Potenziale für Städte und
Gemeinden erläutern. Zudem wird
Ober bürgermeister Ullrich Sierau über
die Bestrebungen der Stadt Dort-
mund im Strukturwandel und Klima-
schutz sprechen. Anschließend stel-
len Peter Labonte, Oberbürgermeister
der Stadt Lahnstein, und Ulrich Elsen-
berger von der Energieversorgung
Mittelrhein AG aus Koblenz Möglich-
keiten der Nutzung von Elektromobi-
lität in Wohnquartieren vor.

Beiträge kommunaler Praktiker,  Po -
diumsdiskussionen und vier  Fach -
foren am Vormittag komplettieren
das Programm:

• Fachforum I:
Die Mobilität von morgen – Schöne
neue Welt?

• Fachforum II:
Klimaanpassung – Kommunen
 zwischen Dürre & Starkregen

• Fachforum III:
Die nachhaltige Kommune – 
Von guten Beispielen lernen

• Fachforum IV:
Energieeffizienz & erneuerbare
 Energien – Wunsch oder Wirklich-
keit?

Termin:
26. Februar 2019, 9.30 bis 16.30 Uhr 

Anmeldung:
https://congressundpresse.de/pro-
ject/klimaschutzkonferenz-dstgb-2/ 

Kosten:
190 Euro 

Veranstaltungsort: 
Forschungszentrum caesar
Ludwig-Erhard-Allee 2, 53175 Bonn

Veranstalter: 
DStGB Dienstleistungs-GmbH
Marienstraße 6, 12207 Berlin
Tel. 030 / 7 73 07- 0
info@dstgb-gmbh.de
https://www.dstgb.de

Momentaufnahme: 
• Wo stehe ich?

Ausblick – Zukunft gestalten: 
• Wo geht die Reise hin? 
• Was sind kritische Erfolgsfaktoren?

Motivation verstehen: 
• Wie motiviere ich mich selbst?
• Was trägt uns langfristig? 

Umgang mit Gegenwind verbessern: 
• Widerstand – die positive Seite dar-

an
• Arten und Beweggründe von Wi-

derstand

Kommunikation und Klarheit: 
• Wie werde ich maximal klar? 
• Aufbau von Kommunikationskon-

zepten 

Zielgruppe:
Erste Bürgermeister*innen und 
-Kandidat*innen

Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Personen
beschränkt.

Termin:
26. und 27.02.2019

Kosten: 
300 € inkl. Verpflegung und Tagungs-
getränke,
Übernachtung 64 €

Veranstaltungsort und Anmeldung
(schriftlich):
Schule der Dorf- und 
Landentwicklung e.V. 
Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten
Tel. 08271 / 41441
Fax 08271 / 41442
info@sdl-thierhaupten.de
https://www.sdl-thierhaupten.de
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Als Bürgermeister sind Sie vor ver-
schiedene Entscheidungssituationen
gestellt. Die Wahlperiode neigt sich
dem Ende entgegen. Es stellt sich die
Frage: Wie geht es weiter? Welche
neuen Visionen und Ziele habe ich?
Was lief gut und was ging warum
 daneben? Wo möchte ich mich ver-
bessern? Welche Potentiale kann ich
noch entwickeln, wie kommuniziere
ich meine Ziele überzeugend? 

Das Seminar soll Sie motivieren, stär-
ken und Ihre Potentiale ausbauen,
 damit Sie mit frischer Kraft in eine
mögliche neue Amtszeit starten kön-
nen.

Wollen Sie strukturiert in die Vergan-
genheit blicken und Impulse für die
Zukunft bekommen? Als Bürgermeis -
ter*in sind Sie gefordert, neue Ant-
worten zu geben. 

Ziele des Seminars:

Retrospektive 
• Was habe ich erreicht?
• Was war gut? Was kann ich verbes-

sern?

https://www.dstgb.de
https://www.sdl-thierhaupten.de


21. Münchner Tage
für nachhaltiges

Landmanagement
„Bezahlbares

 Wohnen – auf dem
Land und in der

Stadt“ 

20./21. März 2019
in München

Die Explosion der Bodenpreise in den
Ballungsräumen macht das Leben in
diesen Regionen für große Teile der
Bevölkerung kaum noch erschwing-
lich. In ländlichen Regionen, jenseits
von S-Bahnanschlüssen und pendel-
baren Distanzen sind die Bodenpreise
noch relativ günstig, die Bebauung
erfolgt hier oft in Form von  Einfami -
lienhäusern mit entsprechen hohem
Flächenverbrauch, Erschließungsauf-
wand und Verkehrsaufkommen.

Wie verändern sich die Verhältnisse
von Boden-, Bau- und Mietkosten?

Welche Siedlungsstruktur und Bau-
formen bieten neue Chancen auf dem
Land?

Welche Wechselwirkungen entstehen
zwischen Land und Stadt?

Wie verändern sich die Beziehung
von Wohn- und Mobilitätskosten?

Wie verändern Telearbeit und Co-
Working die Land-Stadt-Beziehung?

Wie verändern sich Dorf und Land-
schaftsbild?

Diesen und weiteren Fragen gehen
die Münchner Tage für Nachhaltiges
Landmanagement im März 2019 nach.
(Themen: Wohnen, Bodenpreis, Flä -
chenverbrauch, Stadt-Land, Mobilität,
Bau- und Siedlungsformen, Dorf-/
Landschaftsbild, Baukultur u.v.m.) Das
Verfassungsziel der gleichwertigen
Lebensverhältnisse und auch die Be-

zahlbarkeit des lebensnotwendigen
Wohnraums stehen hier zur Debatte.

Bisher haben als Redner zugesagt:

Staatsminister Hubert Aiwanger, stellv.
Ministerpräsident, MdL, Staatsminis -
terium für Wirtschaft, Landesentwick-
lung und Energie  

Hans Maier, Verbandspräsident des
VdW Bayern

Beatrix Zurek, Vorsitzende des Mie-
terbund Bayern

Dr. Ulrike Kirchhoff, Vorsitzende von
Haus und Grund Bayern

Prof. Dr. Bernd Belina, Institut für
 Humangeographie, Goethe-Universi -
tät Frankfurt a.M.

Prof. Dr. Dirk Löhr, FB Umweltwirt-
schaft/-recht – FR Umweltwirtschaft,
Hochschule Trier

Beatrix Drago, Amt für Ländliche
Entwicklung Zentrale Dienste

Tagungsort:
Oskar von Miller Forum
Oskar-von-Miller-Ring 25
80333 München

Ansprechpartner:
Lehrstuhl für Bodenordnung und
Landentwicklung
Centre of Land, Water and
 Environmental Risk Management
Arcisstraße 21, 0333 München
Tel. 089 / 289 22534
Fax 089 289 23933
info@landentwicklung-muenchen.de 

Aktuelle Informationen:
https://www.bole.bgu.tum.de/in-
dex.php?id=43&tx_ttnews%5Btt_ne
ws%5D=275&cHash=70e212f541a3
90dfbc0f1e05105bcc46

In Kürze wird hier auch das Programm
und ein Link zur Anmeldung für die
Veranstaltung angeboten.

Wilde, Ehmann, Niese, Knoblauch,
 Datenschutz in Bayern

(Datenschutz-Grundverordnung,
 Bayer. Datenschutzgesetz)

Kommentar und Handbuch für
 Datenschutzverantwortliche

30. Aktualisierung, 
Stand November 2018, 278 Seiten,
Preis 149,99 €

Gesamtwerk (1400 Seiten, 1 Ordner),
169,99 € mit Fortsetzungsbezug,

Verlagsgruppe Hüthig-Jehle-Rehm

Das Werk enthält schon bisher die
Kommentierung der Datenschutz-
Grundverordnung der EU (DSGVO)
und des Bayer. Datenschutzgesetzes
(BayDSG). Beide für die Behördenpra-
xis wichtigen Regelwerke gelten seit
dem 25. Mai 2018. Nunmehr wurde
der erste Teil des Handbuchs für Da-
tenschutzverantwortliche aufgenom-
men, das lehrbuchartig einen Über -
blick über das für bayerische Behör-
den geltende neue Datenschutzrecht
gibt. Neben Prüfungsschemata für die
Zulässigkeit der Datenverarbeitung
wurden insbesondere folgende The-
men behandelt: Verantwortung und
Kontrolle im Datenschutz, behördlicher
Datenschutzbeauftragter, Verzeichnis
von Verarbeitungstätigkeiten, Aufsicht
durch den Bayer. Landesbeauftragten
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für den Datenschutz, Datenschutz
und Amtshilfe. Bei Art. 88 DSGVO (Be-
schäftigtendatenschutz) wurde die
neue Rechtslage für Arbeitnehmer
und Beamte erläutert, vor allem unter
Berücksichtigung von Art. 4 und 5
BayDSG und Art. 103 ff. BayBG.

Stoffkreisläufe und Stoffströme auf
der regionalen und lokalen Ebene
optimieren

Handlungsfelder, Fallbeispiele und
Empfehlungen für Kommunen
Dipl.-Ing. (FH) Maic Verbücheln, Dipl.-
Ing. Sandra Wagner-Endres, Martin
Gsell (Öko-Institut) (Mitarb.), Günther
Dehoust (Öko-Institut) (Mitarb.), Um-
weltbundesamt (Auftraggeber) 

Sonderveröffentlichungen, 2018, 
44 S., zahlreiche Fotos und Abbil-
dungen, vierfarbig 

Herausforderungen wie Klimawandel,
demografische Entwicklung, Wirt-
schafts wachstum/Finanzkrise und
 Urbanisierung erhöhen den Druck,
natürliche Ressourcen zu entnehmen
und zu nutzen, und sie steigern den
Ressourcenverbrauch (z.B. Rohstoffe,
Wasser, Boden). Der nachhaltige Um-
gang mit Ressourcen bzw. die Erhö -
hung der Ressourceneffizienz wird
 eine zukünftige Schlüsselkompetenz
sein. Dabei nehmen regionale und lo-
kale Ebenen einen immer größeren
Stellenwert ein.

Das Konzept des regionalen Stoff-
strommanagements bezieht sich auf
die integrierte Betrachtung von ver-
schiedenen Stoffströmen, deren Po-
tenzialen und der systemischen Opti-
mierung. Hierbei wird nicht nur auf
eine regionale Selbstversorgung mit
Energie abgezielt. Es werden auch an-
dere Stoffströme oder Kreislaufmög-
lichkeiten einbezogen. Der Fokus auf
diese Ebene hat Vorteile: Einige Stoff-
ströme werden nämlich bereits regio-
nal oder lokal organisiert und  ge -
steuert und auf der kommunalen Sei-
te liegen umfassende Gestaltungsmög-
 lichkeiten (z.B. Abfallwirtschaft oder
Abwasserentsorgung).

Die Veröffentlichung zeigt Beispiele
der Optimierung regionaler und  lo -
kaler Stoffströme und Stoffkreisläufe

auf, mit denen sich  Ressourceneffi -
zienz und -effektivität steigern lassen.
Des Weiteren gibt sie entsprechende
Handlungsempfehlungen für Kom-
munen. Im Fokus stehen Stoff-, Ener-
gie- und Finanzströme (siehe Volltext-
downloads unten).

Herunterladen:
http://edoc.difu.de/edoc.php?id=LZ
H35EIV
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Kommunalfahrzeuge
zu kaufen gesucht
Die Fa. Dipl.-Ing. Hans Auer aus 84478
Waldkraiburg kauft gebrauchte Kom-
mu nalfahr zeuge wie z.B. LKW (Merce-
des und MAN), Unimog, Transporter,
Kleingeräte und Winterdienst-Aus rüs -
ung sowie Feuer wehr-Fahr zeuge.

Kontakt:
Tel. 0 86 38 / 85 636
Fax 0 86 38 /88 66 39
h_auer@web.de

Sammelbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Zur Gewährleistung einer höheren Aktualität, finden Sie die Rubrik 
„Sammelbeschaffungen Feuerwehrfahrzeuge“ nur noch auf  unserer  Homepage:

https://www.bay-gemeindetag.de/SammelbeschaffungenFeuerwehrfahrzeuge.aspx

Ihre redaktionellen Angebote richten Sie bitte formlos per E-Mail an:
baygt@bay-gemeindetag.de

Bitte beachten Sie, dass Ihr Verkaufsangebot nach 8 Wochen  automatisch gelöscht wird. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr  gerne unter der  angegebenen E-Mail zur Verfügung.

Stoffkreisläufe und Stoffströme auf der 
regionalen und lokalen Ebene optimieren
Handlungsfelder, Fallbeispiele und Empfehlungen 
für Kommunen

Für Mensch & Umwelt

http://edoc.difu.de/edoc.php?id=LZH35EIV
http://edoc.difu.de/edoc.php?id=LZH35EIV
https://www.bay-gemeindetag.de/SammelbeschaffungenFeuerwehrfahrzeuge.aspx
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Brüssel Aktuell 40/2018
9. bis 16. November 2018

Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen
• Mehrjähriger Finanzrahmen: Berichtsentwurf zu „Horizont

Europa“
• Freihandel I: Kommission stellt Bericht zur Umsetzung von

Freihandelsabkommen vor
• Freihandel II: Abkommen mit Singapur und Japan sowie

Schutzklauseln
• Freihandel III: Berichte zu Handelsrunden Neuseeland, In-

donesien, China und Mercosur
• Mehrwertsteuer: Rat nimmt Änderungen der Mehrwert-

steuerrichtlinie an
• Vergaberecht: Leitfaden zu innovativer öffentlicher Auf-

tragsvergabe in Deutsch

Umwelt, Energie und Verkehr
• GAP: Fahrplan zu den Auswirkungen auf Lebensräume,

Landschaften und Biodiversität

Soziales, Bildung und Kultur
• Arbeitsrecht: Bericht des Ausschusses zu transparenteren

Arbeitsbeziehungen
• Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern: EU-Parlament

stimmt für Initiativbericht

Institutionen, Grundsätzliches und weitere EU-Themen
• Mehrjähriger Finanzrahmen: Rechnungshof bewertet Ge-

meinsame Verordnung

Brüssel Aktuell 41/2018
16. bis 23. November 2018

Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen
• Digitalisierung: Position des Rates der EU zur Weiterver-

wendung von Informationen

Umwelt, Energie und Verkehr
• Energieunion: Plenum zu Governance, Energieeffizienz und

erneuerbaren Energien
• Tierschutz: EuRH fordert weitere Verbesserungen für land-

wirtschaftliche Nutztiere

Regionalpolitik, Städte und ländliche Entwicklung
• GAP: Berichtsentwurf für eine bessere Umsetzung ab 2021

Soziales, Bildung und Kultur
• Antibiotikaresistenzen: Verordnungsvorschlag über Tierarz-

neimittel und neue Studie
• Antidiskriminierung: Entschließungsantrag zur Rolle des

deutschen Jugendamts

Institutionen, Grundsätzliches und weitere EU-Themen
• Europawahl 2019: Europäisches Parlament stellt Website

„Was tut die EU für mich?“ vor
• Zukunft der EU: Diskussionsveranstaltung in Stuttgart

Fördermöglichkeiten und Aufrufe
• Europäische Unternehmerregionen: Aufruf für Auszeich-

nung gestartet 

Europabüro der bayerischen Kommunen • Maximilian Klein, Thomas Fritz

Aktuelles aus Brüssel
Die EU-Seiten

Die einzelnen Ausgaben von „Brüssel Aktuell“ können von den Mitgliedern 
des Bayerischen Gemeindetags im Intranet abgerufen werden unter:

http://intranet.bay-gemeindetag.de/Informationen/BruesselAktuell/BruesselAktuell2018.aspx

„Brüssel Aktuell“ Themenübersicht vom 9. November bis 7. Dezember 2018
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Brüssel Aktuell 42/2018
23. bis 30. November 2018

Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen
• Transparenz: Bericht zum unionsweiten Schutz von Hin-

weisgebern
• Vergaberecht: Konsultation zum nationalen Rechtsrahmen

für innovative Vergabe
• Beihilferecht: EuGH zur Vermutung eines wirtschaftlichen

Vorteils bei Staatsgarantien
• Notifizierungsrichtlinie: Unterschriftenaktion gegen Erfor-

dernis der Vorab-Notifizierung

Regionalpolitik, Städte und ländliche Entwicklung
• Mehrjähriger Finanzrahmen: Berichtsentwurf zu den GAP-

Strategieplänen

Institutionen, Grundsätzliches und weitere EU-Themen
• Mehrjähriger Finanzrahmen: Interimsbericht zur Finanzaus-

stattung angenommen
• Zensus 2021: Durchführungsverordnung der  EU-Kommis -

sion
• Unerlaubte Waffen: Rat verabschiedet neue EU-Strategie

Brüssel Aktuell 43/2018
30. November bis 7. Dezember 2018

Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen
• Beihilferecht I: Bereitstellung von Schulverpflegung
• Beihilferecht II: Kommission genehmigt Mobilfunkförde-

rung in Bayern
• Kapitalmarktunion: Bericht zur Offenlegung von Nachhal-

tigkeitsrisiken

Umwelt, Energie und Verkehr
• • Klimaschutz: Kommission legt langfristige Strategie für

klimaneutrale Wirtschaft vor

Regionalpolitik, Städte und ländliche Entwicklung
• Mehrjähriger Finanzrahmen: Instrument für Entwicklungs-

zusammenarbeit

Soziales, Bildung und Kultur
• Säule der Sozialen Rechte I: Bericht zur Europäischen Ar-

beitsbehörde
• Migration: EuGH zur Gewährung verminderter Sozialleis -

tungen an Flüchtlinge
• Säule der Sozialen Rechte II: Parlamentsbericht zur Koordi-

nierung der Sozialsysteme
• Gesundheit: Jahresbericht zum Gesundheitszustand in der

EU
• EU-Jugendpolitik: Jugendstrategie 2019 bis 2027 verab-

schiedet

Institutionen, Grundsätzliches und weitere EU-Themen
• Schengen-Raum: Plenum zum LIBE-Bericht zu  vorüber -

gehenden Grenzkontrollen
• BREXIT: Austrittsabkommen und zukünftige Beziehungen
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Wettbewerb, Wirtschaft und Finanzen
1. Digitalisierung: Position des Rates der EU zur Weiterverwendung

von Informationen

Am 25. Oktober 2018 beschloss der Rat der EU seine Verhandlungs-
position zum Vorschlag der EU-Kommission zur Überarbeitung der
Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informatio-
nen des öffentlichen Sektors (zuletzt Brüssel Aktuell 38/2018). Er
folgt hierbei in weiten Teilen dem Vorschlag der Kommission.  Da -
rüber hinaus erweitert der Rat den Anwendungsbereich der  Richt -
linie ausdrücklich auf öffentliche Unternehmen nach der Definition
in Richtlinie 2014/25/EU und führt als Grundsatz die kostenlose
Weiterverwendung von Dokumenten ein. Der Vorrang der  Ver -
ordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) wird nochmals betont und Art. 1
Abs. 3a entsprechend neu eingefügt.

Erweiterung des Anwendungsbereichs

In Erw. 22, Art. 1 Abs. 6 und Art. 5 Abs. 5a wird für öffentliche Unterneh-
men eine ausdrückliche Verpflichtung zur Weiterverwendung von durch
die Richtlinie betroffenen Dokumenten eingeführt. Das grundsätzliche
Verbot der Geltendmachung von Schutzrechten nach Richtlinie 96/9/EG
durch Inhaber von Datenbanken, wird in Erw. 53 und Art. 1 Abs. 5 inso-
weit klargestellt, als dies nur im Anwendungsbereich der Richtlinie gel-
ten könne. Die besondere Schutzbedürftigkeit kritischer Infrastrukturen
findet sich lediglich in Erw. 22, jedoch nicht im Ausnahmekatalog des
Art. 1 Abs. 2, wieder. Mitgliedstaaten können den Anwendungsbereich
der Richtlinie nach Erw. 26 auch auf Computer-Programme erweitern.

Hochwertige Datensätze

Nach Art. 13 i. V. m. 14 sollen hochwertige Datensätze im Anwendungs-
bereich der Richtlinie durch die Kommission in Form eines Durch-
führungsrechtsakts – unter Mitwirkung der Mitgliedstaaten – einzeln
bestimmt und die Bedingungen und Modalitäten ihrer Veröffentlichung
und Weiterverwendung (Bedingungen, Datenformat, Metadaten und
technische Fragen der Verbreitung) festgelegt werden können. Betroffe-
ne Dokumente sind kostenlos, maschinenlesbar, mittels Programmier-
schnittstelle („API“) und nach Möglichkeit im Gesamten bereitzustellen.
Neu eingefügt wurde die Möglichkeit für Mitgliedstaaten, nach Art. 13
Abs. 2a i. V. m. Art. 6 Abs. 5a einzelne öffentliche Stellen für längstens zwei
Jahre hiervon auszunehmen, wenn die Umsetzung zu substantiellen
Auswirkungen auf die jeweilige Haushaltslage führen würde und dies in
dem zu erlassenden Durchführungsrechtsakt vorgesehen ist.

Gebührenerhebung und Vereinbarungen

Nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 soll die Weiterverwendung von Dokumenten im
Grundsatz kostenlos erfolgen. Durch die Mitgliedstaaten kann nach Art.
6 Abs. 1 Satz 2 eine Möglichkeit zur Gebührenerhebung in Höhe der
dort genannten Grenzkosten geschaffen werden. Die nach Art. 6 Abs. 2
bereits im Kommissionsvorschlag enthaltenen Ausnahmen bleiben im
Übrigen unverändert. Das grundsätzliche Verbot des Abschlusses von
Exklusivitätsvereinbarungen mit einzelnen Marktteilnehmern nach Art. 12
Abs. 1, wird in Art. 12 Abs. 5 ausdrücklich auf öffentliche Unternehmen
ausgeweitet.

Technische Anforderungen

Der Begriff der Programmierschnittstelle (API) wird nicht eigens defi-
niert, in Erw. 28 jedoch insoweit klargestellt, als auch z. B. einfache Ver-
weise („Links“) zu Datenbanken im Einzelfall ausreichen sollen. Die An-
forderungen an die Bereitstellung dynamischer Daten werden  gering -
fügig abgeschwächt. Die unmittelbare Bereitstellung kann nach Art. 5
Abs. 5 zeitlich befristetet technisch eingeschränkt werden.

Weiteres Verfahren

Mit der Einigung des Rats auf die vorliegende Position steht das Ver-
handlungsmandat der österreichischen Ratspräsidentschaft für die an-
stehenden Trilog-Verhandlungen grundsätzlich fest. Die Abstimmung
über den, für die Trilog-Position des Europäischen Parlamentes maßgeb-
lichen, Bericht im federführenden ITRE-Ausschuss, ist für den 3. Dezem-
ber 2018 angesetzt. Die Abstimmung über das Trilog-Ergebnis im Ple-
num ist derzeit für Februar 2019 in Aussicht gestellt. Anschließend müss -
te auch der Rat nochmals zustimmen. (TF)

2. Transparenz: Bericht zum unionsweiten Schutz von Hinweisgebern

Am 26. November 2018 veröffentlichte der Rechtsauschuss des
 Europäischen Parlaments (JURI) seinen Bericht zum Vorschlag der
EU-Kommission zu einer Richtlinie zum Schutz von Personen, die
Verstöße gegen das Unionsrecht melden (sog. „Whistleblower“,
 zuletzt Brüssel Aktuell 39/2018). Wesentliche Änderungen gegenü-
ber dem Vorschlag der Kommission umfassen u. a. die erhebliche Er-
weiterung des Anwendungsbereichs auf grundsätzlich alle Unions-
rechtsakte einschließlich Umsetzungsrechtsakte. Ausdrücklich mit-
einbezogen werden Arbeitnehmer im weitesten Sinne, einschließ-
lich Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und Beamte. Zudem werden
Schutz und Unterstützung auch auf Helfer und Helfershelfer ausge-
weitet sowie die Fristen für Rückmeldungen an den Hinweisgeber
verkürzt.

Ausweitung des Anwendungsbereichs

Der Bericht erweitert den sachlichen Anwendungsbereich auf grund -
sätzlich alle Verstöße gegen Unionsrechtsakte einschließlich ihrer Um-
setzungsrechtsakte (ÄA 87) und ergänzt hierzu die Listen in Anhang I
u. a. in den Bereichen 

• Sozialstandards, Gesundheit und Arbeitssicherheit (ÄA 120)

• Zugang zu Umweltinformationen (ÄA 130)

• Umwelt und Klima (ÄA 131)

• Nachhaltige Entwicklung und Abfallwirtschaft (ÄA 132)

• Meeres-, Luft- und Lärmverschmutzung (ÄA 133)

• Wasser- und Bodenschutz (ÄA 134)

• Naturschutz und Biodiversität (ÄA 135)

• Nahrungsmittel- und Futtermittelsicherheit (ÄA 140)

• Tiergesundheit (ÄA 141) sowie

• Beschäftigung, Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung (ÄA 152).

Der Kommission wird die Befugnis zur Ergänzung dieser Auflistung per
delegiertem Rechtsakt erteilt (ÄA 117, 118). Ferner erweitert der Bericht

Europabüro der bayerischen Kommunen • Maximilian Klein, Thomas Fritz

Aktuelles aus Brüssel
Die EU-Seiten …
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den persönlichen Anwendungsbereich auf Arbeitnehmer im weitesten
Sinne, einschließlich z. B. Beamte und Praktikanten oder sonstige irre-
guläre Beschäftigungsverhältnisse, sowie gutgläubige Helfer und Unter-
stützer von Hinweisgebern (ÄA 88). Unterstützer werden hierbei als
natürliche Personen definiert, die einem Hinweisgeber bei einer be-
schäftigungsbezogenen Anzeige helfen oder beistehen (ÄA 89). Als gut-
gläubig soll gelten, wer eine Anzeige auf Grundlage der zum Zeitpunkt
der Anzeige vorhandenen Informationen als zutreffend einschätzen
durfte (ÄA 89 a. E.). Vom Schutz umfasst sollen auch Personen sein, deren
betroffenes Arbeitsverhältnis bereits beendet ist (ÄA 88 a. E.).

Interne und externe Meldewege

Interne und externe Meldewege können grundsätzlich parallel und
gleichzeitig beschritten werden (ÄA 98). Der Bericht modifiziert die
durch die Kommission eingeführte Verpflichtung zur Schaffung interner
Meldewege für Hinweisgeber derart, dass deren Aufbau zwingend eine
Anhörung und die Zustimmung der Sozialpartner voraussetzt (ÄA 90).
Darüber hinaus führt der Bericht eine Ausnahme von der Verpflichtung
zum Aufbau interner Meldewege für private Rechtsformen mit weniger
als 250 Mitarbeitern bzw. einem jährlichen Umsatz von höchstens 50
Mio. € und/oder einer Jahresbilanz von nicht mehr als 43 Mio. € ein
(ÄA 90). Geschaffen wird zudem eine Verpflichtung zur Bestätigung ein-
gehender Meldungen binnen sieben Tagen für interne und externe Mel-
dungen (ÄA 95) sowie zur Bearbeitung auch von anonymen internen
Anzeigen (ÄA 91). Überdies erhalten Hinweisgeber das Recht, sich zu
 jedem Zeitpunkt ihrer Meldung von einem Arbeitnehmervertreter be-
gleiten zu lassen (ÄA 91 a. E. und ÄA 93).

Gang an die Öffentlichkeit

Bei Meldungen an die breite Öffentlichkeit wird grundsätzlich weiterhin
als Voraussetzung für einen Schutz nach dieser Richtlinie die vorherige
erfolglose Nutzung interner und/oder externer Meldewege verlangt.
 Allerdings soll der Gang an die Öffentlichkeit im Übrigen bereits dann
möglich sein, wenn der Hinweisgeber hinreichende Anhaltspunkte für
eine kollusive Zusammenarbeit von betroffener Stelle und potentieller
Meldestelle hat oder eine Situation besonderer Dringlichkeit auftritt (ÄA
98 a. E.).

Schutz und Unterstützung von Hinweisgebern

Der Bericht führt darüber hinaus eigene Artikel mit Bestimmungen zur
Unterstützung von Hinweisgebern, wie z. B. rechtliche und psychologi-
sche Beratungsleistungen, sowie einen erweiterten Schutz für anonyme
Hinweisgeber ein (ÄA 100 f.). In Art. 15a wird ein neues Haftungsregime
mit detaillierten, weitreichenden Ansprüchen auf Abhilfe und Schadens-
ersatz für Personen, die aufgrund eines Hinweises Repressalien ausge-
setzt sind oder waren, geschaffen (ÄA 103). Auf diese Ansprüche kann
nicht wirksam verzichtet werden (ÄA 107).

Nächste Schritte

Mit der Verabschiedung des Berichts wurde die Trilog-Position des Eu-
ropäischen Parlamentes festgelegt. Sobald auch der Rat der EU seine
Verhandlungsposition bestimmt hat, kann der Trilog zwischen Kommis-
sion, Europäischem Parlament und Rat der EU beginnen. Ein Termin für
die anschließende Abstimmung über das Trilog-Ergebnis ist derzeit
nicht bekannt. (TF)

3. Beihilferecht: EuGH zur Vermutung eines wirtschaftlichen Vor-
teils bei Staatsgarantien

Mit Urteil vom 19. September 2018, Az. C-438/16P, führte der Gerichthof
der Europäischen Union (EuGH) nochmals aus, dass bei Vorliegen einer
impliziten staatlichen Garantie für ein Unternehmen ein selektiver wirt-
schaftlicher Vorteil für das Unternehmen aufgrund verbesserter Kondi-
tionen bei Banken und Finanzdienstleistern vermutet werde. Diese Ver-
mutung sei jedoch widerlegbar, wenn das Unternehmen aufgrund sei-

nes rechtlichen und wirtschaftlichen Kontextes tatsächlich keinen Vor-
teil aus der Garantie ziehe und mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zie-
hen werde. Eine Ausdehnung der Vermutung auf die Beziehung zu an-
deren Wirtschaftsteilnehmern als Finanzunternehmen sei möglich, wenn
der potentielle Vorteil aufgrund des Verhaltens dieser Wirtschaftsakteu-
re dem Vorteil ähnelt, der sich gegenüber Finanzunternehmen ergeben
kann. Der Fall beschreibt die Problematik bei bestimmten französischen
Staatsunternehmen, sog. „Établissements publics à caractère industriel
et commercial“, die Kraft Gesetzes nicht den Regelungen zur  Pfänd -
barkeit von Gütern oder dem Insolvenzrecht unterfallen. Bezüglich die-
ser Unternehmen besteht somit eine implizite unbeschränkte  Staats -
garantie. (Kl)

4. Beihilferecht II: Kommission genehmigt Mobilfunkförderung in
Bayern

Mit Entscheidung vom 16. November 2018 (SA.48324) genehmigte die
EU-Kommission die Förderrichtlinie des Freistaats Bayern zum Ausbau
von Mobilfunknetzen in topografisch ungünstigen Gebieten. Die För-
derrichtlinie ermöglicht sowohl die Förderung kommunaler Infrastruk-
tur, die an die Mobilfunkanbieter vermietet bzw. in einem Konzessions-
modell ausgeschrieben wird, als auch die Mitnutzung staatseigener
 Mobilfunkanlagen. Die Mittelausstattung beträgt 85 Mio. €, wobei die
Höchst-fördersumme grundsätzlich auf 500.000 € pro Gebietskörper-
schaft begrenzt ist. Nach Ansicht der Kommission liegt damit klar eine
Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Abs. 1 AEUV vor. Gleichzeitig stellt sie
jedoch auch die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt fest, da die Voraus-
setzungen der Breitbandrichtlinien, jedenfalls in analoger Anwendung,
erfüllt sind. Insbesondere schließt auch das Vorhandensein von Breit-
band-Festnetzanschlüssen ein Marktversagen im Sinne der Leitlinien
nicht aus, da nach Lesart der Kommission die kommende Gigabit-Gesell-
schaft stark von leistungsfähiger Mobilfunkinfrastruktur abhängig ist.
(Kl)

Institutionen, Grundsätzliches und weitere 
EU-Themen

Europawahl 2019: Europäisches Parlament stellt Website „Was tut
die EU für mich?“ vor

Am 14. November 2018 stellte das Europäische Parlament die neue
 Website „Was tut die EU für mich?“ vor, mit der die Vorteile der EU für den
einzelnen Bürger aufgezeigt werden sollen. Die vom wissenschaftlichen
Dienst des Parlaments (EPRS) erstellte Website unterstützt die Kampa-
gne „Diesmal wähle ich!“, welche das Parlament bereits im Juli 2018 ins
Leben gerufen hat (Brüssel Aktuell 27/2018). Sie ermöglicht für jeden
Bürger die gezielte Recherche nach für ihn relevanten EU-Initiativen und
ist dafür in drei Bereiche gegliedert. Im Bereich „meine Region“ finden
sich 1.400 Notizen über den Einfluss der EU in konkreten Regionen und
Städten in Europa. Der Bereich „mein Leben“ stellt in weiteren 400 Noti-
zen die Vorteile der EU für verschiedene Berufe, Freizeitmöglichkeiten
und andere gesellschaftliche Themen dar. In einem ergänzenden dritten
Teil werden die bisherigen Leistungen der EU sowie künftige  Maß -
nahmen in ausgewählten Politikbereichen in den Fokus gestellt. Sämtli-
che Beiträge können auf den sozialen Netzwerken geteilt oder als PDF-
Dokument abgespeichert werden. Das Parlament sieht in dieser Website
ein Instrument, um den Bürgern die EU näher zu bringen und erhofft
sich positive Effekte auf die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen im
Mai 2019. (Pr/TF)
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Die Kommunalwerkstatt des Bayerischen Gemeindetags bietet im 1. Halbjahr 2019 untenstehende Veranstaltungen
an, die sich speziell an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen richten. 

Bitte melden Sie sich über unser Onlineformular unter www.baygt-
kommunal-gmbh.de an. Rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn
 erhalten Sie ca. 4 Wochen die Einladung zum Seminar. Ihre Anmel-
dung ist damit verbindlich.

Die Seminargebühr für unsere Tagesveranstaltungen beträgt für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Mitgliedsgemeinden des
Bayerischen Gemeindetags 215 € (inkl. MwSt.), im Übrigen 250 €

(inkl. MwSt.); darin sind umfangreiche Tagungsunterlagen sowie das Mittagessen, zwei Kaffeepausen und die Ta-
gungsgetränke enthalten. 

Bei Stornierung der Anmeldung bis 2 Wochen (bei mehrtägigen Seminaren bis 4 Wochen) vor Seminarbeginn
 berechnen wir 20 Prozent der Seminargebühr als Bearbeitungspauschale. Bei Abmeldungen zu einem späteren
Zeitpunkt wird die gesamte Seminargebühr in Rechnung gestellt.

Änderungen im Programmablauf und bei den Referenten müssen wir uns leider vorbehalten. Sollte die Veranstal-
tung abgesagt werden müssen, erhalten Sie selbstverständlich die Seminargebühr zurück oder wir buchen Sie auf
eine andere Veranstaltung um.

Für organisatorische Rückfragen steht Ihnen Frau Karina Schlittenbauer zur Verfügung (Tel. 089/360009-32; 
kommunalwerkstatt@bay-gemeindetag.de). Sollten Sie inhaltliche Informationen zu den Seminaren benötigen,
wenden Sie sich bitte an Herrn Gerhard Dix (Tel. 089/360009-21; gerhard.dix@bay-gemeindetag.de).

Seminarangebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den Kommunalverwaltungen

s Mittagessen zwei Kafffff efef epausen und die TaTaT

www.baygt-kommunal-gmbh.de
www.baygt-kommunal-gmbh.de
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Aktuelle Fragen zur Haftung im kommunalen
Bereich (Bürgermeisterseminar)
Referent: Hans-Peter Mayer

Ort: Hotel Novotel am Messezentrum
Münchener Str. 340, 90471 Nürnberg

Zeit: 28. Februar 2019
09:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Kosten: 245 € (für Mitglieder) /
270 € (für alle Übrigen) – beides inkl. MwSt.

Seminarbeschreibung: Im Rahmen der Veranstaltung
werden aktuelle Haftungsfragen aus dem kommunalen
Bereich behandelt. Neben der Darstellung der rechtlichen
Rahmenbedingungen und der möglichen Vorsorge und
Absicherungen geht es vor allem darum, Möglichkeiten
aufzuzeigen, wie sich kommunale Mandatsträger, aber
auch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich
vor Haftungsfolgen schützen können. Dabei sollen Bei-
spiele aus dem kommunalen Bereich praxisnah darge-
stellt werden.

Im Rahmen der Veranstaltung werden auch Organisations-
 fragen angesprochen und Wege aufgezeigt, wie Haftungs-
 risiken minimiert werden können.

Aktuelles aus dem bayerischen Schulrecht
Referenten: Gerhard Dix, Michael Rißmann

Ort: Hotel Novotel am Messezentrum
Münchener Str. 340, 90471 Nürnberg

Zeit: 19. März 2019
09:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Kosten: 215 € (für Mitglieder) /
250 € (für alle Übrigen) – beides inkl. MwSt.

Seminarbeschreibung: Im Mittelpunkt dieses neu konzi-
pierten Seminars stehen zwei große Themenbereiche, die
für die kommunalen Schulaufwandsträger große Heraus-
forderungen darstellen: die digitale Schule und der dro-
hende Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grund-
 schulkinder ab dem Jahr 2025.

Die digitale Schule stellt die Kommunen nicht nur vor
 immense finanzielle Herausforderungen, sondern auch
vor organisatorische und personelle. Was versteht man
 eigentlich unter einer digitalen Schule?  Wie sieht der
 genaue inhaltliche und zeitliche Plan für deren Umset-
zung aus? Welche Fördertöpfe des Landes und des Bun-
des stehen bereit? Und schließlich: Wer ist für was zustän-
dig?

Die nächste Großbaustelle, die sich bereits heute schon
abzeichnet, ist die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf
 einen Ganztagsplatz in der Grundschule. Wo wird dieser
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gesetzlich normiert? Wer ist zuständig? Wie sieht künftig
das Zusammenspiel zwischen Schule und Jugendhilfe
aus? Gibt es auch Lösungsansätze für die Ferienzeiten?
Wo soll das notwendige zusätzliche Personal herkom-
men? Wer zahlt was?

Darüber hinaus geben die Referenten einen einführen-
den Gesamtüberblick über schulrechtliche Fragestellun-
gen, von den Gastschulverhältnissen, der Schülerbeförde-
rung bis hin zu Aufsichtspflichten in der Schule.

Mit diesem Seminarangebot wenden wir uns an die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunalverwal-
tungen, die sich als Geschäftsleiter, Kämmerer oder Sach-
bearbeiter mit dem Vollzug des Bayerischen Schulrechts
befassen. Sie sollen mit den geltenden Regelungen ver-
traut und für die großen Herausforderungen der Zukunft
fit gemacht werden.

Aktuelle Fragen rund um das KWBG
Referent: Hans-Peter Mayer

Zeit & Ort: 26. März 2019
09:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Hotel Novotel Messe München
Willy-Brandt-Platz 1, 81829 München

1. Juli 20199
09:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Hotel Novotel am Messezentrum
Münchener Str. 340, 90471 Nürnberg

Kosten: 215 € (für Mitglieder) /
250 € (für alle Übrigen) – beides inkl. MwSt.

Seminarbeschreibung: Die Neufassung des Gesetzes
der kommunalen Wahlbeamten (KWBG) ist zum 1. August
2012 in Kraft getreten. Die Kommunalwahlperiode 2014
ist mehr als zur Hälfte bereits vergangen, die Kommunal-
wahl 2020 beginnt ihre ersten Schatten vorauszuwerfen.
Es bietet sich an einen Überblick über aktuelle Fragen
rund um das KWBG zu geben.

Seminarinhalt: Neben der Darstellung der Regelungen
des Gesetzes der kommunalen Wahlbeamten sollen im
Rahmen dieser Veranstaltung Fragen und Vollzugshin-
weise rund um den Status der berufsmäßigen bzw. ehren-
amtlichen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen darge-
stellt werden. In diesem Zusammenhang spannt sich der
Bogen bei den berufsmäßigen Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern von Status und Besoldungsfragen über
Ansprüche der kommunalen Wahlbeamten, Fragen des
Nebentätigkeitsrechts bis hin zu Versorgungsfragen. 

Bei ehrenamtlichen ersten und weiteren  Bürgermeiste -
rinnen und Bürgermeistern soll neben Fragen der Ent-
schädigung auch Themen wie Fahrtkostenersatz oder aber
steuer- und sozialversicherungsrechtliche Fragen ange-

sprochen werden. Im Weiteren werden auch Leistungen,
wie die Überbrückungshilfe und der Pflicht- bzw. der
 freiwillige Ehrensold ausführlich dargestellt. Im Weiteren
ist beabsichtigt, nicht nur die Grundsystematik des KWBG
darzustellen, sondern anhand praktischer Fälle auch Voll-
zugshilfen zu geben. 

Es besteht die Möglichkeit im Rahmen des Seminars
 offene Fragen und Fallkonstellationen anzusprechen und
zu klären.

Straßenrecht, Straßenverkehrsordnung und
Nebengebiete (MA 2103)
Referentin: Cornelia Hesse

Ort: Novotel Messe München
Willy-Brandt-Platz 1, 81829 München 

Zeit: 25. April 2019
09:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Kosten: 215 € (für Mitglieder) /
250 € (für alle Übrigen) – beides inkl. MwSt.

Seminarbeschreibung: Das Straßenrecht (BayStrWG,
FStrG) befasst sich mit der öffentliche Einrichtung Straße,
also der Verkehrsfläche, die durch speziellen Widmungs-
akt  ihre Funktion als öffentliche Straße erhalten hat. Es
geht dabei nicht nur um Regelungen zum Bau und Be-
stand der Straße sowie zur Baulast, sondern auch um Nut-
zungsrechte der Allgemeinheit und der Anlieger.

Daneben bestimmt das Straßenverkehrsrecht, wie der
Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen im Sinn von § 1
StVG und § 1 StVO gelenkt und geregelt wird. Öffentlicher
Verkehr in diesem Sinn findet auch auf nicht gewidmeten
Straßen statt, wenn diese mit Zustimmung oder unter
Duldung des Verfügungsberechtigten tatsächlich allge-
mein benutzt werden. 

Einschlägig sind aber regelmäßig auch Bestimmungen
des BauGB, des bürgerlichen Rechts oder des Sicherheits-
rechts, die häufig übersehen oder aus Unkenntnis nicht
beachtet werden.

Das Seminar will deshalb nicht nur die „rein“ straßen-
rechtlichen Problematiken behandeln. Vielmehr ist eine
rechtsübergreifende Darstellung vorgesehen. So sollen
z.B. auch Fragen zur straßenmäßigen Erschließung von
Grundstücken behandelt werden. Anhand von Beispiels-
fällen werden die Verknüpfungen der verschiedenen Rechts-
 gebiete (Straßenrecht, Verkehrsrecht, Baurecht, Sicher-
heitsrecht und Zivilrecht) erläutert.

Seminarinhalt:

• Abgrenzung von gewidmeten, tatsächlich-öffentlichen
und privaten Verkehrsflächen.

• Die Widmung als statusbegründender Akt.
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• Gibt es rechtliche Vorgaben, in welche Straßenklasse
 eine öffentliche Straße einzustufen ist?

• Welche Bedeutung hat die Festsetzung von Verkehrs-
flächen im Bebauungsplan (§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB) für
straßenrechtliche Bewertungen? 

• Widmung in einem Planfeststellungsverfahren.

• Straßenbaulast und Eigentum – in welchem Umfang
bestehen Erwerbspflichten.

• Dürfen Straßenflächen verkauft oder verpachtet werden?

• Gesicherte bzw. ausreichende Erschließung (§§ 30 ff.
BauGB) – welche Anforderungen müssen mit Blick auf
die Straße erfüllt sein?

• Keine gesicherte Erschließung trotz Vorhandenseins
 einer Straße?

• Art. 4 Abs. 1 BayBO – Erfordernis einer gewidmeten
 öffentlichen Verkehrsfläche.

• Bauwerke auf gewidmeten Verkehrsflächen – was ist zu
tun? 

• Art. 21 BayStrWG und Art. 29 Abs. 2 StVO. 

• Die „verlegten“ Wege – wie weit reicht die Widmung?
Welche Ansprüche und Pflichten hat der Eigentümer,
welche die Gemeinde?

• Was ist bei Straßensperrungen durch den Eigentümer
der Wegefläche zu tun?

• Wie geht man mit Überwuchs auf öffentlichen Straßen
um?
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Haushaltssatzung des Bayerischen Gemeindetags 
für das Haushaltsjahr 2019 

 
 
Der Landesausschuss erlässt gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3, § 18 Abs. 1 der Satzung des Bayerischen 
Gemeindetags (StAnz Nr. 50/2014) folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.149.300,-- € 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 238.300,-- € 
ab. 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die jährlichen Mitgliedsbeiträge werden nach Maßgabe der amtlich fortgeschriebenen Einwohnersta-
tistik zum 30.06.2017 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Gemeinden 

a) Grundbeitrag für jede Gemeinde 1.200,00 € 
b) für Gemeinden über 3.000 Einwohner zusätzlich  

je weiterem Einwohner 0,30 € 
 

2. Verwaltungsgemeinschaften 
a) Soweit sämtliche Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemein- 

schaft Mitglied des Bayerischen Gemeindetags sind, beitragsfrei 
b) andernfalls: 

Beitrag in Höhe des Betrags, der den Mitgliedsbeiträgen 
der dem Bayerischen Gemeindetag nicht angehörenden 
Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft entspricht. 

 
3. Zweckverbände 

a) je versorgtem Einwohner  0,09 € 
b) mindestens  600,00 € 
c) höchstens  2.700,00 € 
d) Kommunale Verkehrsüberwachung  2.700,00 € 
e) sonstige Zweckverbände 1.200,00 € 
 

4. kommunalbeherrschte juristische Personen 
a) ohne Stammkapital und Stammkapital bis 500.000€  1.400,00 € 
b) Stammkapital über 500.000,00 €  2.750,00 € 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 25.000,-- € festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft. 
 
 
 
München, den 12. Dezember 2018 BAYERISCHER GEMEINDETAG 
 
 
 Gez. 
 
 Dr. Uwe Brandl 
 Präsident 
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Energiegipfel am 13. Dezember 2018:  
Thesen des Bayerischen Gemeindetags 
 
 
1. Option Regionalität und Dezentralität stärken 

 stärkere Betonung der regionalen und dezentralen Energieversorgung und der damit ver-
bundenen Chancen für die Wertschöpfung vor Ort wird begrüßt, 

 Entscheidung über den weiteren Ausbau flächenverbrauchender erneuerbarer Energiean-
lagen soll jedoch in den Händen der Gemeinden verbleiben, 

 deshalb positiv, dass der Koalitionsvertrag eine erneute Änderung der Rechtslage für die 
Windkraftanlagenplanung ablehnt, 

 angekündigte Landesenergieagentur kann gemeinsam mit den regionalen Energieagentu-
ren bei Bebauungsplanung für Windkraftanlagen unterstützen, 

 um verstärkten Zuwachs der EE-Anlagen in Bayern anzureizen, sollte Versprechen im Ko-
alitionsvertrag der Bundesregierung, dass „Standortgemeinden stärker an der Wertschöp-
fung von EE-Anlagen zu beteiligen sind“ baldmöglichst umgesetzt werden.  

 
2. Energiepolitische Grundsatzdebatte wurde geführt 

 der Energiedialog 2014/2015, der insbesondere auf Wunsch der bayerischen Bürgermeis-
ter geführt wurde, hat den Umsetzungspfad der Energiewende komplett auf den Prüfstand 
gestellt, 

 Ergebnis war in Punkto Netzausbau für die kommunale Familie eine Zerreißprobe: aus 
Verantwortung für die Versorgungssicherheit und stabile Strompreise, insbesondere auch 
um eine einheitliche Stromgebietszone zu wahren, wurde die Kernaussage zum Stromaus-
tauschbedarf mitgetragen, 

 auch auf Forderung der Kommunen wurde ins Ergebnispapier aufgenommen, „dass dieser 
zugleich möglichst kostengünstig und effizient sowie möglichst bürgerfreundlich, land-
schafts- und umweltfreundlich mit modernen, kleinen und schlanken Masttypen unter Ein-
haltung von Mindestabständen zur Wohnbebauung sowie mit den Möglichkeiten der Erd-
verkabelung organisiert wird“; durch den Koalitionskompromiss der Parteivorsitzenden 
vom Juli 2015, der insbesondere den Erdkabelvorrang brachte, können diese Forderungen 
erfüllt werden, 

 neue Debatte bedürfte neuer Fakten. 
 
3. Kommunale Klimaschutzpolitik fördern 

 es wird begrüßt, dass Bayern in Punkto Klimaschutz noch besser werden will und die Ver-
kehrs- und die Wärmewende in den Fokus nimmt, 

 für ein noch stärkeres Engagement der Gemeinden bedarf es eines kraftvollen Zeichens 
der Bundes- und Landespolitik, wie die ambitionierten Klimaschutzziele insbesondere in 
diesen Bereichen erreicht werden sollen, 

 Gemeinden könnten dann aktivierend und vernetzend gegenüber den örtlichen Akteuren 
aus Wirtschaft und Gesellschaft wirken, 

 die Wiederauflegung der Bayerischen Kommunalrichtlinie und die Entwicklung praxisnaher 
Managementkonzepte sind dafür wichtige Voraussetzungen. 
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4. Energetische Sanierung anreizen 
 die Aussagen im Koalitionsvertrag zur Energieeffizienz im Gebäudebereich werden be-

grüßt, 
 in Hinblick auf das Klimaziel 2050 ist eine erhebliche Steigerung der derzeitigen Sanie-

rungsrate im kommunalen Liegenschaftsbestand erforderlich, 
 da Zwangssanierungsquoten nicht in Frage kommen, begrüßen wir die Ankündigung im 

Koalitionsvertrag, die Kommunen bei freiwilligen Maßnahmen zu unterstützen, 
 durch ein neues Kommunalinvestitionsprogramm für finanzschwache Kommunen und zu-

sätzliche Anreize für alle Kommunen könnte die erforderliche Sanierungsrate von 3 % er-
reicht werden. 

 
5. Elektromobilität voranbringen 

 Elektromobilität, autonomes Fahren und Carsharing sind wichtige Bausteine im Rahmen 
der Energiewende, hier sind Ansätze und Möglichkeiten zu pilotieren und zu erproben, 

 bei der Dekarbonisierung des Verkehrs sind die Gemeinden bereit Vorbild zu sein, 
 Kaufprämie („Umweltbonus“) des Bundes ist jedoch für Gemeinden nicht nutzbar und För-

derrichtlinie Elektromobilität für kleine Gemeinden wenig geeignet, 
 Freistaat sollte eigene Anreize für die Kommunen anbieten, 
 strategische Rolle der Kommunen beim Aufbau einer öffentlichen E-Ladesäulenstruktur 

wird abgelehnt. 
 

6. Pilotprojekte für regionale Energiemärkte fördern 
 um regionale Energiemärkte entstehen zu lassen ist die Pilotierung von Projekten zwin-

gend, um daraus einen bayernweitern Roll out zu entwickeln, 
 dabei sind die Kommunen auf starke Partner aus der Energiewirtschaft angewiesen, 
 die Zerschlagung der Netze in dezentrale Lokalteilnetze ist für Verbraucher und die künf-

tige digitale Energiewirtschaft kontraproduktiv, 
 für regionale gepoolte Erzeugung und regionalen Verbrauch müssen Anreize und Regula-

rien geschaffen werden, 
 wer freiwillig aus der EE Vergütung in die Direktvermarktung umsteigt, darf keine Nachteile 

haben. 
 

7. Speichertechnik und Redundanzen für örtliche Märkte entwickeln 
 dezentralere Energieversorgung setzt 24 Stunden Verfügbarkeit voraus, 
 dafür braucht es neue Speicheransätze, die in Großversuchen zusammen mit der Wirt-

schaft erprobt werden müssen. 
 

8. Digitalisierung als Chance für die Energiewende nutzen 
 Smart Grids und Smart Meter sind zu entwickeln und zur Steuerung von Verbrauch und 

Erzeugung intelligent einzusetzen, 
 Verkehrs- und Parklenkung können einen wesentlichen Beitrag zur Schadstoffminimierung 

leisten.  
 intelligent ausgerüstete Straßenbeleuchtungsanlagen, die mit Verkehrsleitsystemen ver-

knüpft sind, können ein wesentlicher Baustein sein. 
 Apps liefern Kunden, Erzeuger, Verteiler die Plattform der Zukunft, um die einzelnen Bau-

steine einer funktionstüchtigen Energiewende zu steuern und transparent zu machen 
 

All das kann nur mit einem finanziellen, strategischen und politischen Miteinander von Wirtschaft, 
Politik und Kommunen funktionieren. Administrationshindernisse sind zu beseitigen. 
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Weitere Informationen zur Gründungsoffensive,
insbesondere die „10 Punkte für mehr Gründungen“ erhalten Sie unter:

www.existenzgruender.de/go

www.existenzgruender.de/go
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An die 
Städte, Märkte und Gemeinden 
sowie Verwaltungsgemeinschaften,  
Zweckverbände und Kommunal beherrschten 
juristischen Personen 
im BAYERISCHEN GEMEINDETAG 
 

München, 7. Januar 2019 
 R XII/ st 

 
 
Rundschreiben 02/2019 
 
Richtlinie für Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung der interkommunalen Zusam-
menarbeit 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Allgemeinen Ministerialblatt vom 21.12.2018 wurde die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums des Inneren, für Sport und Integration vom 03.12.2018 veröffentlicht, mit der die Richtlinie für 
Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit neu erlas-
sen wurde (AllMBl. 2018, S. 1231).  
 

Inhaltlich entsprechen die Richtlinien im Wesentlichen der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.03.2015 (AllMBl. 2015, S. 143); wir nehmen Bezug auf unser Rundschreiben 26/2015 vom 
02.04.2015 hierzu. Das Förderprogramm gilt (vorerst) bis zum 31.12.2021. Kooperationsprojekte, für die 
vor dem 01.01.2019 eine Zuwendung beantragt oder für die eine Zustimmung zum vorzeitigen Maßnah-
mebeginn erteilt wurde, werden nach der neuen Richtlinie behandelt. Zum aktuellen Stand der Räume 
mit besonderem Handlungsbedarf, die eine erhöhte Zuwendung in Anspruch nehmen können, vgl. An-
lage 1 der Bekanntmachung. 
 
Der Bayerische Gemeindetag hat – wie auch die anderen kommunalen Spitzenverbände – im Rahmen 
der Evaluierung der Richtlinie zahlreiche Änderungsvorschläge eingebracht. Die Anregungen der kom-
munalen Spitzenverbände wurden leider nicht berücksichtigt. Unsere Stellungnahme vom 12.09.2018 
finden Sie hier.  
 

Die Entscheidung über die finanzielle Ausstattung des Förderprogramms bleibt den Haushaltsverhand-
lungen im Bayerischen Landtag vorbehalten. Wie der beiliegenden Stellungnahme des Bayerischen Ge-
meindetags zu entnehmen ist, setzen wir uns für eine deutliche Aufstockung der zur Verfügung stehen-
den Fördermittel ein.  
 

Bewilligungsbehörden sind weiterhin die örtlich zuständigen Regierungen, die jeweils einen Ansprech-
partner zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit installiert haben. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Dr. Andreas Gaß, unter Tel.: 089 360009 - 19,  
E-Mail: andreas.gass@bay-gemeindetag.de jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Franz Dirnberger 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied 
Dr Franz Dirnberger
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18,60 €
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